








unserer Gesellschaft und eine verbesserte soziale Mobilität. Wir wollen 
Kommunen und vor allem den ländlichen Raum fördern, um die Spaltung 
zwischen Stadt und Land zu verringern. Wir streben ein Gesundheitssys-
tem an, das Kranke nicht nur umfassend behandelt, sondern vor allem die 
gesundheitliche Prävention unterstützt. Mitarbeitende im Gesundheits-
system sollen unter gerechten und wertschätzenden Arbeitsbedingun-
gen arbeiten.
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1. NEUSTART BILDUNG

3
Bildung legt den Grundstein für eine solidarische Gesellschaft, eine ge-
lebte Demokratie und damit für unsere gemeinsame Zukunft. Aus diesem 
Grund spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung großer ge-
sellschaftlicher Herausforderungen, wie der sozialen Ungleichheit, der 
sich rapide verändernden Arbeitswelt oder der Bekämpfung der Klima-
krise. Eine der größten Herausforderungen ist es, den benachteiligenden 
Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg zu reduzieren und 
Schüler*innenbiografien insgesamt zu individualisieren. Auch der Bund 
trägt Verantwortung für die Bildung, da diese eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe ist. Dieser Verantwortung wollen wir uns mit diesem Ab-
schnitt des Programms stellen.

Wir denken Bildung neu – lebensnah, wissenschaftlich fundiert, chancen-
gerecht und inklusiv. Deshalb möchten wir in zukunftsgerichtete, ganz-
heitliche Bildung investieren und den Bildungssektor reformieren. So 
sollen die Lernenden mithilfe individualisierter, multiprofessioneller und 
praxisorientierter Begleitung zu mündigen, engagierten Bürger*innen 
werden, die aktiv die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen und die 
Zukunft mitgestalten.

Zur Finanzierung der benötigten Reformen orientieren wir uns an Finn-
land, einem international anerkannten Beispiel für ein leistungsstarkes 
Bildungssystem, wo bereits 2015 6,8 % des BIP in Form öffentlicher Aus-
gaben in Bildung investiert wurden. In Deutschland sollen nach diesem 
Best Practice die Bildungsausgaben perspektivisch um mindestens 2 % 
des Bruttoinlandsproduktes erhöht werden. Diese Investitionen erfolgen 
gemeinschaftlich durch Bund, Länder und Kommunen.

1. Reform der Bildungspolitik

Unser Ziel ist, dass alle Menschen gleichen Zugang zu Bildung bekommen. 
Aktuell ist das nicht möglich, da Abschlüsse zwischen den Bundeslän-
dern oft unterschiedlich bewertet werden und damit nicht vergleichbar 
sind. Das führt dazu, dass auf dem weiteren Bildungs- und Karriereweg 
oft Hürden entstehen, die Karrierechancen und Bildungsgerechtigkeit 
verhindern. Außerdem schränken unterschiedliche Bildungsinhalte und 
-strukturen die Mobilität stark ein, weil Kompetenzen schwer vergleich-
bar sind, wenn z. B. Studierende gerne im europäischen Ausland studieren 



Wahlprogramm BTW 2021 ǀ Seite 107

UNSERE ZUKUNFT:  
SELBSTBESTIMMT. SOLIDARISCH. INKLUSIV.3
möchten oder Familien von einem Bundesland in ein anderes umziehen. 
Oft sorgen bundeslandspezifische Profilierungen dafür, dass wichtige 
strukturelle Veränderungen deutschlandweit behindert werden. 

Eine Lösung sieht Volt in einer verbesserten Zusammenarbeit sowohl auf 
der bundesdeutschen als auch auf der europäischen Ebene. 

In diesem Rahmen sollen in Deutschland alle Abschlussprüfungen in Kern-
fächern vom ersten Schulabschluss über den mittleren Schulabschluss bis 
hin zum Abitur vereinheitlicht werden.

 > Um eine effektivere Zusammenarbeit auf Bundes- und Landesebe-
ne zu ermöglichen, möchte Volt die Aufhebung des auf GG Art. 30 
basierenden Kooperationsverbots erreichen. 

 > Wir setzen uns dafür ein, dass eine Bundesbildungskommission ge-
gründet wird, um die Bildungszusammenarbeit auf Bundesebene 
zu koordinieren. Die in der Bundesbildungskommission beschlosse-
nen Entscheidungen müssen dann in den Länderparlamenten ver-
handelt werden. Diese Vorgehensweise und weitere Strukturen und 
Prozesse werden in einem Staatsvertrag der Länder festgelegt. Sie 
soll auf bundesdeutscher Ebene bundeslandübergreifend bildungspo-
litische Reformen antreiben und dabei die Qualitätsentwicklung und 
Vergleichbarkeit von Abschlüssen an allen Schulen sicherstellen. Durch 
die Zusammensetzung zur Hälfte aus Vertreter*innen der Bildungs-
wissenschaften und zur Hälfte aus exekutiven Mitgliedern des Bundes 
und der Länder wird außerdem gewährleistet, dass Entscheidungen 
der Qualitätsverbesserung und dem Ausbau der Bildungsgerechtigkeit 
dienen. Entscheidungen bedürfen stets einer Zweidrittelmehrheit. 
Durch die Integration der Bildungswissenschaften in die Kommission 
wird eine wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage gefördert. Die 
Bundesbildungskommission setzt sich dafür ein, dass die Anzahl der 
einzubringenden Leistungen für die Abschlüsse einheitlich sind, damit 
z. B. das Abitur in allen Bundesländern die gleiche Anzahl an einzubrin-
genden Kursen erfordert. 

 > Durch eine Angleichung aller Schulabschlüsse soll mehr Chancenge-
rechtigkeit entstehen. Bis zum Ende der Legislaturperiode 21/25 wer-
den Bildungsstandards für alle Fächer festgelegt und umgesetzt.  
Außerdem werden für alle Prüfungsfächer (im ersten Schulabschluss, 
mittleren Schulabschluss und im Abitur) Aufgabenpools zur Verfügung 
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gestellt. Zuständig für die Erstellung der Aufgabenpools ist das Insti-
tut für Qualitätsentwicklung (IQB) in Berlin. Die Länderkommissionen 
nutzen für Ihre Prüfungen ausschließlich Aufgaben aus diesem Pool.

 > Wir arbeiten mit unseren europäischen Partnern zusammen, um 
den Wechsel von Schüler*innen zwischen den nationalen Bildungssys-
temen – und damit die Mobilität von Familien – innerhalb Europas zu 
vereinfachen.

2. Frühkindliche Bildung

Frühkindliche Bildung ist entscheidend für eine positive soziale und ko-
gnitive Entwicklung von Kindern und legt gleichzeitig die Grundlage für 
Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Sie steht jedoch vor einer Rei-
he von Herausforderungen – fehlende finanzielle Planungssicherheit, zu 
wenig Personal und eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitenden füh-
ren zu einem schlechten Betreuungsschlüssel und damit unzureichender 
Qualität der Betreuung. Wir setzen uns deshalb für eine signifikante Ver-
besserung der Verfügbarkeit und der Qualität von Kindertagesstätten 
ein. Die Abschaffung des Ehegattensplittings (Kap. 2 – 1.2), das bisher 
Familien mit Kindern gegenüber kinderlosen Paaren finanziell benach-
teiligt, schafft hierfür die notwendigen Freiräume im Finanzhaushalt und 
für eine langfristige Kostenfreiheit der Kinderbetreuung. 

Volt steht für inklusive frühkindliche Bildung, die Menschen jeglicher Her-
kunft und unterschiedlichster individueller Potenziale zusammenbringt. 
Dabei stehen soziale Interaktion, kreativer Freiraum und spielerisches 
Lernen im Vordergrund.

 > Wir werten den Erzieher*innenberuf auf. Dafür wollen wir eine kosten- 
freie Ausbildung oder ein kostenfreies Studium garantieren und  
das Angebot für duale Studiengänge ausbauen. Weiterbildungs- und  
Qualifizierungsmöglichkeiten wollen wir systematisch erweitern. Wir  
setzen uns für eine Erhöhung der Vergütung von Erzieher*innen ein.  
Konkret soll die Vergütung von ausgebildeten Erzieher*innen der von 
Grundschullehrer*innen gleichgestellt werden.

 > Qualität hat für uns zunächst Vorrang gegenüber der Kostenfrei-
heit. Für Erziehungsberechtigte, die auf staatliche Unterstützung an-
gewiesen sind, soll auch schon jetzt Kostenfreiheit ermöglicht werden, 
mittelfristig streben wir diese jedoch für alle Erziehungsberechtigten 
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an. Bis dahin soll es eine auf Landesebene einheitliche Beitragstabelle 
geben. Entscheidende Qualitätsziele bis spätestens 2030 sind für uns: 
ein Betreuungsangebot mit Ganztagsoption für 80 % der Kinder unter 
drei Jahren und 100 % der Kinder über drei Jahren. Ein Betreuungs-
schlüssel Erzieher*in zu Kindern von 1 zu 3 und besser für Kinder unter 
drei Jahren und von 1 zu 7,5 und besser für Kinder über drei Jahren.

 > Wir setzen uns für gerechte Bildungschancen für alle Kinder ein. Im  
Rahmen der frühkindlichen Bildung werden Kinder durch Fachperso-
nal in ihren sozialen, persönlichen, sprachlichen und motorischen Fä-
higkeiten unterstützt. Auch die Begegnung mit anderen Kindern ist 
ein wichtiger Teil der persönlichen Entwicklung. Eine gute frühkindli-
che Bildung für alle Kinder führt zu gerechten Chancen beim Eintritt 
in die Schule. Deswegen setzen wir uns dafür ein, den Besuch einer 
Einrichtung für frühkindliche Bildung ab drei Jahren in einem gewissen 
Umfang verpflichtend zu machen, sobald die Qualität und Kostenfrei-
heit sichergestellt werden können. Hol-, Bringzeiten und mehrtägige, 
erklärte Abwesenheit der Kinder in den Einrichtungen sollen flexibel 
ermöglicht werden. 

 > Die individuelle Förderung der Kinder soll weiter an Bedeutung 
gewinnen. Bis 2025 werden die Einrichtungen in die Lage versetzt, 
individuelle Förderung nach dem Prinzip des „Stärken stärken“ zu er-
möglichen. Fachpersonal wird in einem berufsbegleitendem Studium 
mit sonderpädagogischem Schwerpunkt oder fachspezifischen Fortbil-
dungen befähigt, diese individuelle Förderung zu gestalten. Bis 2030 
erhält jedes Kind mindestens zwei Stunden pro Woche Betreuung in 
einer Kleingruppe. Eltern bekommen einen Anspruch, mindestens 
zweimal im Jahr eine Beratung für die Erziehung des eigenen Kindes 
zu erhalten.

 > Wir führen eine fortlaufende Qualitätssicherung ein. Damit bleiben 
Einrichtungen für frühkindliche Bildung die optimale Ergänzung zur 
elterlichen Betreuung und Erziehung. Rückmeldungen von Kindern, 
Erziehungsberechtigten und Erzieher*innen und systematische Be-
obachtungen der aktuellen Situation und eingeleiteter Maßnahmen 
werden analysiert. Hieraus werden Kriterien und geeignete Mittel zur 
Qualitätssicherung entwickelt.

 > Die Beratung der Eltern zu Be_ hinderungen und Inklusion beginnt 
während der Schwangerschaft. Förderung, Diagnostik und Beratung 
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werden im frühkindlichen Bereich in allen Institutionen angeboten, um 
bereits präventiv zu unterbinden, dass Beeinträchtigungen entstehen, 
oder um die Familien frühzeitig zu unterstützen.

3. Schule der Zukunft

Trotz tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen hat sich die Art 
und Weise des Lernens in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig ver-
ändert. Bildungswege scheinen oft festgeschrieben und Wechsel zwi-
schen Schulformen stellen große Herausforderungen dar. So verfestigen 
sich ungerechte Bildungschancen. Wie junge Menschen heute lernen, 
bestimmt jedoch wesentlich unsere Gesellschaft von morgen. Volt steht 
daher für eine neue Grundeinstellung im Bildungssystem. Im Mittelpunkt 
steht die individuelle Lernerfahrung in einem inklusiven Umfeld. Beson-
ders wichtig sind dabei die Menschen, die Schüler*innen im Lernen an-
leiten und unterstützen – die Erziehungsberechtigten und Lehrer*innen. 

Motivierte, selbstreflektierte Lehrer*innen, die geübt darin sind, die in-
dividuellen Lernwege der Schüler*innen zu unterstützen, tragen wesent-
lich zu einer wirkungsvollen Bildung bei. Um dies zu gewährleisten, muss 
die Lehrkräfteaus- und -fortbildung reformiert und der Lehrkräfteman-
gel behoben werden.

Lehrkräfte arbeiten in einer modernen Lernumgebung und finden Unter-
stützung für ihre eigene Unterrichtsentwicklung bei der Schulleitung 
bzw. dem Schulträger. Damit Schulen und Schulleitungen das leisten kön-
nen, benötigen auch sie entsprechende Unterstützung und Freiräume bei 
Methodik, Schul- und Personalentwicklung sowie Finanzen.

Individualisierung
Wir wollen jedem Kind einen individuellen Bildungsweg ermöglichen und 
es bestmöglich fördern, damit Schüler*innen eine individuelle Bildungs-
biografie leben und ein persönliches Profil mit unterschiedlichen Leis-
tungsniveaus erlangen können und damit fachspezifische Fähigkeiten ge-
stärkt werden können. Wir setzen uns für eine Individualisierung des 
Lernens ein. 

Neben dem gemeinsamen Lernen in Klassen lernen Schüler*innen 
in fachspezifischen und gegebenenfalls jahrgangsgemischten Leis-
tungsgruppen. Jeder Schultag in der Sek. I beginnt mit einer Lernphase 
im Klassenverband, in der in einer festen Lerngruppe mit einer direkten 
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Bezugsperson an Projekten und eigenen Arbeitsplänen individuell ge-
arbeitet wird, gleichzeitig aber auch gegenseitige Unterstützung statt-
findet.

An die Stelle der räumlichen Trennung durch unterschiedliche Schul-
typen treten Lernangebote der Fächer auf unterschiedlichen Niveau-
stufen in einer Schule.

Die betreuende Lehrkraft führt mindestens einmal in der Woche ein Lern-
coaching-Gespräch mit jeder*jede Schüler*in, in welchem der aktuelle  
Lernprozess reflektiert wird.

INKLUSION

Volt möchte erreichen, dass das Schulsystem grundlegend inklusiv ge-
dacht wird. Das ermöglicht es allen Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen gleichberechtigt und ohne Diskriminierung Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Bildung zu haben. Dafür ist ein höherer Personalschlüssel 
mit pädagogischen Fachkräften nötig.

 > Alle Schüler*innen lernen gemeinsam im regulären Schulsystem. 
Förderzentren sollen weiterhin unterstützend und beratend zur 
Verfügung stehen. Diese stellen auch Angebote zur Verfügung, durch 
welche sich Kinder mit ähnlichen Bedürfnissen untereinander unter-
stützen und austauschen können.

 > Wir wollen sicherstellen, dass für eine nachhaltige Bildung an allen 
Schulen eine ausreichende Anzahl von qualifizierten und spezifisch 
ausgebildeten Mitarbeitenden tätig ist. Die multiprofessionellen 
Teams beinhalten Schulsozialarbeitende, Psycholog*innen und ande-
re einschlägige Fachkräfte aus den Bereichen Gesundheit und soziale 
Dienste.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die Zuständigkeit für Inklusion in die 
Hände des Bildungsministeriums übertragen wird. Aktuell werden 
viele Maßnahmen, die der Inklusion in der Schule dienen, bspw. Schul-
begleiter*innen, aus dem Sozialetat bestritten. Dies führt zu unklaren 
Zuständigkeiten und nicht effektivem Einsatz von Schulbegleiter*in-
nen.

 > Wir wollen die Themen Inklusion und Umgang mit Heterogenität 
jeglicher Art in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften stärken. 
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Praktisch-experimentelle Lernerfahrungen sollen Teil der zweiten Aus-
bildungsphase aller Lehramtsstudiengänge sein, um auf die Arbeit in 
einem inklusiven Umfeld vorzubereiten.

Best Practice 

Inklusion (Finnland)
In den 1970ern wurden in Finnland Förderschulen abgebaut und ein „Part 
Time Special Education System“ errichtet. Der Anteil der Kinder, die in 
Teilzeit von einer sonderpädagogischen Kraft unterstützt wurden, erhöh-
te sich deutlich, denn in Finnland wird jedem Kind an allgemeinen Schulen 
(bis Klasse 9) die Möglichkeit der sonderpädagogischen Unterstützung 
geboten, ohne dass eine Diagnose wie in Deutschland stattfinden muss. 
Dadurch entfällt das Etikettierung-Ressourcen-Dilemma. Zudem wird der 
Großteil der sonderpädagogischen Ressourcen in den ersten vier Jahren 
präventiv eingesetzt, um vorsorglich potenziell entstehende Probleme 
zu verhindern – 18 % der finnischen Erstklässler*innen bekommen diese 
„unverbindliche“ sonderpädagogische Unterstützung.

STRUKTUR DER SCHULE DER ZUKUNFT

Um all dies umsetzen zu können, bedarf es einer neuen Form der Schule, 
einer Schule der Zukunft, in der alle Kinder gemeinsam lernen und sich 
entwickeln können, die ihnen gleichzeitig aber individuelle Freiräume für 
ihre Entwicklung lässt. Die soziale Teilhabegerechtigkeit wird gestärkt, 
da eine starke Integrationsleistung der Schule erfolgt, wenn Schüler*in-
nen unterschiedlichster Herkunft am gleichen Ort lernen können.

 > Die Veränderung der Schulstruktur soll über einen zehnjährigen 
Schultransformationsplan konkretisiert werden. Dieser wird von  
Bund, Ländern und Bildungsexpert*innen im Rahmen der von uns 
geplanten Bundesbildungskommission (Kap. 3 – 1.1) ausgearbeitet.

 > Wir wollen eine Primarstufe, in der Schüler*innen mit unterschied-
lichsten Herkunftsbiografien gemeinsam in einer Klasse lernen und  
wirksame individuelle Förderung erhalten.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass es ab der Sekundarstufe I (Sek. I) eine  
Schulform gibt, in welcher alle Schüler*innen gemeinsam lernen 
werden. Diese ersetzt die heutigen Schulformen, die Kinder nach ih-
rem Leistungsstand im Grundschulalter einstufen. Dort erleben sie 
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Diversität sowohl im Klassenraum als auch in der gesamten Schulfa-
milie als Selbstverständlichkeit. Durch freie und digital unterstützte 
asynchrone Lernformen, die mittelfristig etabliert werden sollen, wer-
den Lehrende zu individuellen Lernbegleiter*innen, sodass Schüler*in-
nen ihren individuellen Lernweg auch in leistungsheterogenen Grup-
pen bestreiten können. 

 > Wir wollen eine Sekundarstufe II, in der weiterhin eine spezifische 
Profilbildung stattfinden kann. Trotzdem wird ein bundesweit ver-
bindlicher Rahmen an festgelegten Pflichtfächern zu einer bundesweit 
vergleichbaren Hochschulreife führen, die je nach Leistungsentwick-
lung nach 11, 12 oder 13 Jahren absolviert werden kann.

 > Schulen dürfen keine Selektion ihrer Schüler*innenschaft vorneh-
men. Die Schulort-Wohnort-Distanz ist das primäre Kriterium. Staatlich 
anerkannte Ersatzschulen übernehmen die systemischen Vorgaben.

 > Wir befürworten eine weitreichende Autonomie für Schulen zur 
spezifischen Forderung und Förderung der Schülerschaft und zum 
Ausbau eines Schulprofils. Diese beinhaltet schulinterne Möglich-
keiten und Ressourcen für die Planung und Durchführung von Fort-
bildungsmaßnahmen, zentrale Angebote bleiben erhalten. Außerdem 
umfasst die Autonomie Personalplanung, -einstellung und -verwaltung 
sowie Ressourcen für die schulinterne Unterrichtsentwicklung, z. B. 
alternative Ansätze der Leistungsmessung, umfangreichen Projekt-
unterricht oder Feedback an Lehrkräfte durch Schüler*innen und Kol-
leg*innen. 

 > Wir wollen eine hohe Qualität an allen Schulen gewährleisten. Dazu 
stehen die selbstverwalteten Schulen in intensivem Kontakt mit den 
Schulaufsichtsbehörden. Diese beraten, unterstützen und prüfen die 
Qualität der Schulen. Sozialindizes werden regelmäßig aktualisiert und 
Schulen mit einer stärker belasteten Schüler*innenschaft werden mit 
mehr Ressourcen für die Qualitätsentwicklung und den Personalaus-
bau ausgestattet. 

 > Wir wollen eine Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse zwischen 
den Bundesländern sicherstellen. Der Wechsel von Schüler*innen 
bzw. Familien in andere Bundesländer soll dadurch erleichtert werden. 
Außerdem werden die Bildungswege und Bildungsabschlüsse kompa-
tibler und vergleichbarer. Aktuell ist aufgrund von unterschiedlichen 
Bewertungsmaßstäben in den einzelnen Bundesländern eine Ver-
gleichbarkeit der Abschlussnoten kaum gegeben.
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 > Wir wollen erreichen, dass Schüler*innen eine ganztägige best-
mögliche Lern- und Entwicklungsumgebung erhalten. Das führt zu 
besseren Lernerfolgen, da sich die individuelle Förderung über den 
Lerntag hinweg verteilt besser umsetzen lässt. Es geht explizit nicht 
um eine Verlängerung der Unterrichtszeit nach konventioneller Didak-
tik (Frontalunterricht und Übungsphase). Stattdessen ergänzen sich 
über den Lerntag hinweg spielerische, entspannende und kognitiv for-
dernde Angebote. Die Schüler*innen haben bei vielen Angeboten eine 
Wahlmöglichkeit, um ihre Interessen und Neigungen zu verfolgen und 
Stärken auszubauen. Externe Anbieter für Sport- und Freizeitangebote 
wie lokale Vereine etc. sollen in die Tagesstruktur und den Lern- und 
Lebensort Schule einbezogen werden. Offene Lernformen, Projektori-
entierung, der Besuch außerschulischer Lernorte etc. können besser 
umgesetzt werden.

 > Volt setzt sich für die aktive Unterstützung von Schulexperimenten  
ein, die wissenschaftlich begleitet werden müssen. Neue Ansätze 
zur Verbesserung der Qualität in der Bildung sollen in der Praxis umge-
setzt und evaluiert werden können. Daneben sollen Daten zur Effekti-
vität und Qualität von Bildung regelmäßig erhoben und veröffentlicht 
werden.

 > Wir wollen den Austausch zwischen Schulen und den paneuropäi-
schen Gedanken an Schulen stärken. Dazu soll das Netzwerk von 
Europaschulen ausgebaut werden. Diese fördern europäisch orientier-
te Projekte zwischen Schulgemeinschaften, können Europawochen 
gestalten und den Europatag feiern. Als Juniorbotschafter*innen des 
Europäischen Parlaments können Schüler*innen Begeisterung für das 
Thema Europa durch ihr Engagement für die Herausforderungen und 
politische Lösungen im Rahmen des europäischen Parlamentarismus 
entwickeln.

Best Practice 

Alemannenschule (Wutöschingen, Baden-Württemberg)
Ein Beispiel für unser Schulkonzept ist die Alemannenschule. Dort ist die 
Umgestaltung zu einer Schule, in der Kinder in einer personalisierten 
Lernumgebung und zukunftsorientiert ausgebildet werden, gelungen. 
Lehrkräfte sind dort Lernbegleiter*innen, die die Schüler*innen beim 
eigenständigen Lernen betreuen. Das funktioniert auf Basis von Kompe-
tenzrastern mit Lernzielen, mit denen Kinder selbst aktiv entscheiden, 
was sie wie erlernen möchten.



Wahlprogramm BTW 2021 ǀ Seite 115

UNSERE ZUKUNFT:  
SELBSTBESTIMMT. SOLIDARISCH. INKLUSIV.3
LEHRKRÄFTEAUSBILDUNG

Wir sehen Lehrkräfte in einer veränderten Rolle als Lernbegleiter*innen, 
die in multiprofessionellen Teams arbeiten. Wir wollen die Lehrkräfteaus-
bildung und -fortbildung verbessern und den Lehrkräftemangel beheben. 
So sollen Lehrkräfte dazu befähigt werden, den Herausforderungen dieser  
Neuausrichtung gerecht zu werden.

 > Die pädagogische und inhaltliche Anpassung der Lehrkräfteausbil-
dung wird im Hinblick auf unser Bildungskonzept angepasst. Dazu 
zählt u. a. auch die Schulung und Vermittlung von fächer- und alters-
übergreifenden evidenzbasierten Lernmethoden wie Mnemo-, Wie-
derholungs- und Kreativitätstechniken.

 > Quereinsteiger ins Lehramt überbrücken nicht nur einen bestehen-
den Lehrermangel. Aufgrund ihrer in der Berufspraxis gewonnenen 
Kompetenzen können sie ein Lehrerkollegium wertvoll erweitern und 
im Unterricht praxisnahe Impulse setzen. Hier müssen individuelle 
Möglichkeiten geschaffen werden, um qualifizierten Quereinsteigern 
parallel zu einer Unterrichtsverpflichtung eine Fortbildung als vollwer-
tige Lehrkraft zu ermöglichen. Die Vorlage zwingender akademischer 
Abschlüsse darf dabei nicht das alleinige Kriterium sein.

 > Die Förderung von Selbstwirksamkeit und kollegialem Austausch 
der Lehrkräfte sehen wir als zentrales Element der Aus- und Fort-
bildung. Denn die zielgerichtete individuelle Rückmeldung (Formative 
Assessment oder formative Evaluation) an Lernende ist zentral für das 
Selbstverständnis der Lehrkraft als Lernbegleiter*in.

 > Im Rahmen von ERASMUS+ soll der Austausch von Lehrkräften in 
Europa deutlich gefördert werden. Durch gegenseitige Hospitatio-
nen, gemeinsamen Unterricht und Schulentwicklungsprojekte können 
neue Impulse für die persönliche und gemeinsame Unterrichtsgestal-
tung gegeben werden.

 > Eine länderübergreifende Vergleichbarkeit und Koordination der  
Lehrkräfteausbildung wird durch die von uns geplante Bundesbil-
dungskommission (Kap. 3 – 1.1) ermöglicht.

 > Die Bundesländer verpflichten sich zur Ausbildung einer ausrei-
chenden Anzahl von Lehrkräften und Sonderpädagog*innen (Ziel-
zahl 4,5 %, Mindestausbildungszahl 3 % des aktuellen Lehrkräftebe-
standes).
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 > Volt setzt sich dafür ein, dass nicht festangestellte Lehrkräfte 
nicht mehr über die Sommerferien entlassen werden, um Kosten zu 
sparen.

Digitale Kompetenzen und Infrastruktur
Volt legt Wert auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen, um junge Men-
schen darin zu unterstützen, ihr Leben sowie die (digitale) Welt, in der sie 
leben, (selbst)bewusst, informiert und kreativ zu gestalten. Dies reicht 
von der altersgerechten Beschäftigung mit Grundlagen der Informatik 
bis zu der Fähigkeit, Quellen und Daten interpretieren zu können. Dazu 
gehören auch Kompetenzen aus dem Bereich der Lern- und Gedächtnis-
techniken sowie die Erfahrung digitaler Lehrtechniken.

 > Wir wollen personalisierte und adaptive Lernprozesse ermöglichen 
und sie durch geeignete digitale Werkzeuge unterstützen. Die Ab-
hängigkeit von einzelnen Hard- und Softwareherstellern soll dabei 
durch geeignete Maßnahmen, wie etwa den bevorzugten Einsatz von 
Open-Source-Lösungen, vermieden werden. 

 > Wir fördern das Erlernen und Einüben von Fähigkeiten wie Kommuni-
kation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken in der analogen 
und digitalen Welt. Diese Fähigkeiten halten wir im 21. Jahrhundert für 
zentral.

 > Wir unterstützen die Länder, auch mittels der zu gründenden Bundes-
bildungskommission (Kap. 3 – 1.1), bei der Einführung eines altersge-
rechten Informatikunterrichts.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass individualisiertes Lernen in der Schu-
le der Zukunft, die Vermittlung eines kompetenten Umgangs mit 
Daten und Medien Standard werden. Auch moderne Schulleitungen 
bedürfen der Unterstützung durch eine geeignete digitale Infrastruk-
tur. Dazu gehören Netzwerktechnik, gemeinsame Lehr- und Lernplatt-
formen, Cyber-Security sowie die Versorgung mit digitalen Endgeräten. 
All diese Systeme müssen die von der Schule gewählte pädagogische 
und methodische Zielsetzung unterstützen. Lehrkräfte sollen sich auf 
die Förderung der Schüler*innen konzentrieren können, während sich 
IT-Fachpersonal um die digitale Infrastruktur kümmert. Die Länder und 
der Bund sollen vor Ort passende Lösungen unterstützend begleiten, 
ohne die Autonomie der Schule einzuschränken.



Wahlprogramm BTW 2021 ǀ Seite 117

UNSERE ZUKUNFT:  
SELBSTBESTIMMT. SOLIDARISCH. INKLUSIV.3

4. Praktische und akademische Berufsbildung

Die Bildungswege nach einem Schulabschluss in Deutschland sind viel-
fältig – von verschiedenen Modellen der praktischen, schulischen und 
dualen Berufsausbildung bis hin zu unterschiedlichsten Studiengängen. 
Allerdings ist in den letzten Jahren die Schere zwischen Berufswünschen 
und dem Interesse von Jugendlichen sowie den Berufen, in welchen tat-
sächlich Fachkräfte gesucht werden, erheblich auseinandergegangen. 
Dies führt zu Fachkräftemangel in bestimmten Berufsfeldern. Gleichzei-
tig gibt es Jugendliche mit Berufswünschen, die keine adäquate Ausbil-
dungs- oder Arbeitsstelle oder keinen Studienplatz im Wunschfach fin-
den können und lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Außerdem 
stehen sowohl Auszubildende als auch Studierende vermehrt unter fi-
nanziellem Druck, bspw. durch überdurchschnittliche Wohn- und Lebens-
haltungskosten und die begrenzten Möglichkeiten zur Finanzierung des 
eigenen Studiums oder der schulischen Ausbildung.

Gesamtgesellschaftlich zeigt sich die Tendenz, dass viele Schüler*innen, 
die die Hochschulreife erlangen, ein Studium als berufsqualifizierenden 
Abschluss einem Ausbildungs-Berufsschulabschluss vorziehen. Wenn-
gleich die wachsende Quote universitärer Ausbildung zu begrüßen ist, da 
immer mehr Jobs entstehen, für die eine spezifische universitäre Ausbil-
dung nötig ist, wollen wir auch die Attraktivität von Ausbildungsberufen 
stärken, da diese mindestens genauso wichtig für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland und unsere Gesellschaft sind. Insgesamt setzen wir uns 
dafür ein, sowohl die Qualität in der Berufsausbildung als auch im Stu-
dium zu verbessern und sicherzustellen, dass die Wahl von Berufsausbil-
dung oder Studium nicht von finanziellen Ressourcen abhängig ist.

BERUFSSCHULE UND BERUFSAUSBILDUNG

Wir möchten die Berufsausbildung fördern, um ihre Attraktivität zu stei-
gern und unter anderem dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ge-
rade in Zeiten der COVID-19-Pandemie zeigt sich, wie wichtig bspw. Care-
Berufe sind und wie groß der Fachkräftemangel in diesem Bereich ist. 
Diese Berufe sind die Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft. 
Ohne sie funktionieren die Ausbildung unserer Kinder und unser Gesund-
heitssystem nicht.
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 > Wir setzen uns dafür ein, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit 
für eine möglichst breite und interessenorientierte Berufsbera-
tung bekommen. Die Berufsorientierung der Sekundarstufe sollte für  
alle Schüler*innen zu ihren Interessen und Fähigkeiten passende Mög-
lichkeiten der dualen Berufsausbildung aufzeigen. Bei der Berufs-
orientierung können Auszubildende die Grundlagen der Ausbildung 
erläutern und Schüler*innen als Vorbilder dienen. Nationale Kampag-
nen unterstützen die gesamtgesellschaftliche Aufwertung von Ausbil-
dungsberufen.

 > Wir wollen erreichen, dass Auszubildende während ihrer Ausbildung 
nicht von finanzieller Unterstützung ihrer Eltern abhängig sind. Da-
für sollen Ausbildungen für staatlich anerkannte Abschlüsse kostenfrei 
sein. Zusätzlich soll die Bereitstellung von vergünstigten Wohnungen 
während der Ausbildungszeit ermöglicht und eine Arbeitsvergütung 
sichergestellt werden, welche mindestens dem BAföG-Niveau bei Stu-
dierenden entspricht.

 > Wir wollen junge Auszubildende während ihrer Ausbildung besser 
begleiten und unterstützen. Dazu werden Auszubildende vermehrt 
durch angepasste Programme begleitet und erhalten bei potenziel-
len Konflikten mit den Ausbildungsbetrieben ausreichend rechtliche 
Unterstützung. Um angestrebte Ausbildungen auch an anderen Orten 
wahrzunehmen, sollen Wohneinrichtungen oder vergünstigte Miet-
wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Betriebe bzw. deren Aus-
bildende werden in Form eines Coachings oder durch Supervision un-
terstützt. 

 > Wir wollen die digitale Lehre ermöglichen und verbessern. So können  
die Lehre und das Lernen ortsunabhängiger und digitale Medienkom-
petenzen verstärkt vermittelt werden. 

 > Volt möchte den europäischen Charakter von Ausbildungen stärken.  
Dieser kann z. B. durch einen unbürokratischen Zugang zu Erasmus+-
Stipendien oder die Möglichkeit, mindestens vier Wochen der Ausbil-
dung im Ausland zu absolvieren, gestärkt werden. Außerdem wollen 
wir mit unseren europäischen Partner*innen die Möglichkeit gemein-
samer Berufsausbildungen erörtern.

 > Wir unterziehen die Bedarfsdeckung bei Ausbildungsberufen bun- 
desweit einem konstanten Monitoring, wobei regionalen Unter- 
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schieden besonders Beachtung geschenkt wird. Für das bessere Mat-
ching und zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung unterstützen 
Bund und Länder die Kooperation zwischen Auszubildenden und Aus-
bildungsbetrieben. Zusätzlich sollten Möglichkeiten geprüft werden, 
wie die Berufsausbildung und -ausübung flexibilisiert werden kann. So 
könnte die Bedarfsdeckung in Mangelbereichen gesichert werden, in-
dem Auszubildende leichter mit einer spezifischen Berufsausbildung 
auch andere (ähnliche) Berufe ergreifen können.

HOCHSCHULBILDUNG

Das Studium ist ein neuer, kreativer und frei zu gestaltender Lebens-
abschnitt für junge Menschen. Allerdings wurde das Studium durch 
Reformen zunehmend unflexibler und auf eine möglichst schnelle Be-
rufsqualifikation ausgerichtet. Gleichzeitig wurde die angestrebte Har-
monisierung und Mobilität im europäischen Raum nicht ausreichend aus-
gebaut. Wir wollen uns für Hochschulen einsetzen, die Studierenden eine 
hohe Qualität in der (digitalen) Lehre bieten und die Forschung und Lehre 
eng verknüpfen. Außerdem wollen wir exzellente Forschung an unseren 
Hochschulen weiter nach vorne bringen und den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen stärker Gehör verschaffen. 

 > Wir wollen mehr Qualität und Individualisierungsmöglichkeiten im 
Studium erreichen. Das gilt sowohl bei Prüfungen und Prüfungsfor-
men, aber vor allem sollen auch mindestens 20 % der European Credit 
Transfer System (ECTS)-Punkte frei wählbar sein und auch fachfremd 
belegt werden können. Maximal ⅔ der ECTS-Punkte sollen benotet 
werden. Auch das Wiederholen von Prüfungen zur Notenverbesserung 
soll erleichtert werden. Außerdem sollen mindestens 50 % der Studi-
enplätze an (Fach-)Hochschulen über spezifische Eignungstests verge-
ben werden statt über den Numerus Clausus (NC).

 > Wir setzen uns dafür ein, die Regelstudienzeit sinnvoller zu ge-
stalten. In Zukunft soll die Regelstudienzeit eines Studienganges auch 
der durchschnittlichen Studiendauer entsprechen und die Höchststu-
diendauer mindestens doppelt so lang wie die Regelstudienzeit sein. 
Dadurch schaffen wir notwendige Freiräume während des Studiums, 
z. B. für Praktika, Auslandssemester oder die Eigenfinanzierung des 
Studiums.
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 > Wir wollen die Mobilität von Studierenden erhöhen. Das soll durch 
eine umfangreichere Anerkennung von Leistungen an anderen (Fach-) 
Hochschulen sowie die garantierte Möglichkeit eines Auslandssemes-
ters verbessert werden.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die Anzahl an Masterplätzen ausge-
baut wird. Das gilt vor allem für Fachbereiche, in denen ein Bachelor-
abschluss oft nicht für einen weiteren Karriereweg ausreicht.

 > Wir wollen Studierende besser in der Finanzierung ihres Studiums 
unterstützen. Dazu soll das BAföG leichter zugänglich gemacht und 
die Kriterien realitätsnäher gestaltet werden. Damit wird das Studium 
an aktuelle Lebenswirklichkeiten angepasst. Jeder*jede Studierende 
erhält die Möglichkeit, unbürokratisch den BAföG-Höchstsatz bis zum 
Ende der Regelstudienzeit ausgezahlt zu bekommen, auch bevor eine 
abschließende Prüfung erfolgt ist. Sollte der persönlich zugestandene 
Satz unter dem beantragten Satz liegen, können Studierende weiter-
hin BAföG erhalten, müssen dieses dann aber vollständig zurückzah-
len. Außerdem wollen wir das studentische Wohnen fördern, um den 
hohen Mietpreisen in Städten zu begegnen. Das wollen wir z. B. durch 
die Einführung einer Bettenplatzfinanzierung und Kopplung der Miet-
preise in Wohnheimen an die BAföG-Wohnpauschale erreichen.

 > Wir wollen mehr Start-up-Förderung an (Fach-)Hochschul-Standor-
ten durch Kurse, Vernetzung und Beratung.

 > Volt setzt sich für die Stärkung der akademischen und forschen-
den Laufbahn ein. Dazu fördern wir eine Erhöhung der Stellen im 
akademischen Mittelbau. Dabei wird wissenschaftliches Personal 
ausnahmslos sozialversicherungspflichtig angestellt. Außerdem sol-
len Universitäten und Institute mindestens 30 % aller Stellen für wis-
senschaftliche Mitarbeitende unbefristet besetzen. Auch das Wis-
senschaftszeitgesetz wird geändert – mit einer Herabsenkung der 
Befristungsdauer nach der Promotion auf maximal 2 Jahre. Dadurch 
sollen vermehrt langfristige Anstellungen nötig werden und die Ar-
beitsrechte von wissenschaftlichem Personal dem regulären Arbeits-
recht angeglichen werden. Volt setzt sich für eine Erhöhung an Mit-
telbaustellen ein, um somit akademische Arbeitsverhältnisse jenseits 
einer Professur zu stärken.

 > Wir wollen die Wissenschaftskommunikation verbessern. Dazu sol-
len fachspezifische Wissenschaftskommunikator*innen für eine Sen- 
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sibilisierung der Studierenden im Bereich der Wissenschaftskommu-
nikation und zur Erhöhung des Verständnisses für wissenschaftliche 
Sachverhalte in der breiten Bevölkerung sorgen.

5. Lebensbegleitendes Lernen

Bildung und Lernen sind wichtige Bestandteile über die gesamte Lebens-
spanne und finden in vielfältigen Kontexten statt – von formalen Kontex-
ten wie Schule, Berufsausbildung, Studium und Weiterbildung bis hin zu 
informellen Kontexten wie in der Jugendarbeit und -bildung. Lebensbe-
gleitendes Lernen stärkt dabei die individuelle Persönlichkeitsentwick-
lung sowie die Weiterentwicklung von spezifischen Fähigkeiten und Kom-
petenzen. Wir setzen uns dafür ein, die vier komplementären Ziele der 
europäischen Kommission zu lebensbegleitendem Lernen umzusetzen: 
persönliche Entfaltung, aktive und demokratische Bürger*innen, soziale 
Eingliederung und Beschäftigungs-/Anpassungsfähigkeit.

 > Wir unterstützen den modularen Aufbau von Weiterbildungsan-
geboten und deren Zertifizierung. So können auch Vielbeschäftigte 
und finanziell schlechter Gestellte an einzelnen, für sie relevanten Mo-
dulen teilnehmen. Es gilt auch zu prüfen, ob BAföG für alle Lernenden 
altersunabhängig zugänglich gemacht werden kann.

 > Lebensbegleitendes Lernen dient auch der Vermittlung von Lern-
techniken und Problemlösungsmethoden. Lernende sollen durch 
Hilfsmittel vermehrt unterstützt werden, selbstorganisiert zu lernen 
und Probleme zu lösen.

 > Wir wollen (digitale) Umschulungsprogramme und (international 
vernetzte) Weiterbildungen ausbauen. Um dieses Angebot auf in-
dividuelle Stärken ausrichten zu können, soll die Beratung ausgebaut 
werden. Damit Weiterbildungen auch wahrgenommen werden können, 
soll der Bildungsurlaub erweitert und zukünftig bundesweit gleich ge-
regelt werden. 

 > Wir sehen den Europapass als Möglichkeit, die persönliche Motiva-
tion zum Lebensbegleitenden Lernen zu fördern.

Der Europapass hilft Nutzer*innen, ihren Lebenslauf und Details zu ihrer 
Ausbildung auf einer Website transparent und vergleichbar auch über Län-
dergrenzen hinweg darzustellen. Zudem bietet die Seite Informationen zu 
Studium und Bewerbungen in verschiedenen europäischen Ländern.
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 > Wir wollen die Förderung von Projekten, die das informelle Lernen 
unterstützen, vorantreiben. So fördert der Austausch in Repair-Ca-
fés oder Mehr-Generationen-Häusern den Zusammenhalt, die Gesund-
heit und Diversität von Wissen. Teilnehmende können sich der eigenen 
Stärken bewusster werden und fühlen sich kompetenter, sodass sich 
auch die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt.

 > Wir wollen öffentliche Institutionen wie z. B. Volkshochschulen so-
wohl personell als auch materiell besser ausstatten. Das soll dazu 
führen, dass ein größeres und qualitativ hochwertigeres Bildungsan-
gebot auch für alle angeboten werden kann. Dadurch erhöhen wir die 
Chancen auf eine bessere Integration aller in die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt.

Best Practice 

Plattform für „Bildungskonto“ (Frankreich)
Seit 2015 gibt es für (potenzielle) Arbeitnehmer*innen eine Plattform 
für das „persönliche Bildungskonto“, mit dem man sich interessen- und 
kompetenzbasiert fortbilden kann. Die Plattform bietet außerdem einen 
leichten Zugang zu Beratungen und Formularen für finanzielle Unterstüt-
zung bei Weiterbildungen an. Auch das Anerkennen von schwerer kör-
perlicher Arbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit wird hier erfasst und mit 
zusätzlichen Weiterbildungsstunden „belohnt“. Ziel der Plattform ist das 
Erhöhen der beruflichen Mobilität und das aktive Nutzen von (digitalen) 
Weiterbildungsangeboten. 
Community Center (Singapur)
In Singapur werden in Community-Centern vielfältige Angebote zum Ler-
nen (Sport, Kultur, Sprache, Finanzen, Gesundheit) angeboten. Außerdem 
vermitteln sie zwischen den Bürger*innen und der Regierung. In diesen 
Gemeinschaftszentren können Bürger*innen nicht nur teilnehmen, son-
dern selbst aktiv Kurse anbieten oder Feste organisieren. Das stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und fördert die Kompetenzen aller Beteiligten.

 > Wir wollen die politische Bildung stärken und für Akteur*innen 
und Träger*innen der politischen Bildung verlässliche Rahmen-
bedingungen durch langfristig ausgelegte Förderprogramme und 
-strukturen schaffen. Politische Bildung nimmt die aktuellen gesell-
schaftlichen und sozialen Herausforderungen in den Blick und befähigt 
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Bürger*innen zu einer kritischen Beurteilung dieser sowie der Hand-
lungsmöglichkeiten. Damit ist sie ein zentraler Baustein für eine Demo-
kratie, die durch ihre Bürger*innen aktiv gestaltet wird.

 > Wir wollen eine stärkere Vernetzung und Kooperation aller Anbie-
tenden von politischer Bildung. Dabei kommt der Zusammenarbeit 
zwischen Schulen und außerschulischen Trägerschaften der politischen 
Jugendbildung eine besondere Bedeutung zu. Zusätzlich wollen wir 
die Einbindung von Vereinen von (jungen) Menschen mit Migrations-
biografien und Black and People of Color (BPoC) in die bestehende Trä-
gerlandschaft und in langfristige Finanzierungsstrukturen verstärken. 

 > Wir wollen die Möglichkeiten für europäische wie internationale 
Austauschprogramme verbessern. Neben Austauschprogrammen 
über formale Bildungsstrukturen (bspw. in Schule und Ausbildung) sol-
len auch Austauschprogramme über zivilgesellschaftliche Trägerschaf-
ten für alle Altersgruppen stärker gefördert werden. 

 > Wir wollen eine gute und kritische Medienbildung fördern. Diese soll 
die Medienkompetenz aller Menschen hinsichtlich ihres Wissens über 
digitale und analoge Medien, einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Medien und der Fähigkeit, Medien zu nutzen, stärken. Ein entsprechen-
des Informationszentrum soll eingerichtet werden und der gesamten 
Bevölkerung den Erwerb von Medienkompetenzen ermöglichen.

 > Wir wollen, dass Kompetenzen im Umgang mit Medien und ein 
Grundverständnis zum Schutz persönlicher Daten bereits verstärkt 
in der Schule erworben werden.

 > Wir wollen IT-Sicherheit als Teil der Allgemeinbildung etablieren.

 > Wir unterstützen eine Grundbildung in finanziellen und wirtschaft-
lichen Themen. Durch das vermittelte Wissen vor allem im Bereich des 
Vermögensaufbaus wollen wir die soziale Mobilität (Kap. 3 – 2.2) in der 
Bevölkerung erhöhen.

 > Wir setzen uns für den Aufbau einer umfassenden Gesundheits-
kompetenz in der Bevölkerung ein. Wir wollen hierzu die Inhalte aus 
dem Bereich Förderung gesundheitlicher Prävention (Kap. 3 – 4.2) ver-
mitteln.

 > Wir wollen die Bereiche Umweltbildung und Bildung für eine nach- 
haltige Entwicklung stärken. Nur mit genügend Wissen über unsere 
Umwelt, Naturschutz und eine nachhaltige Lebensweise können wir 
alle gemeinsam die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Welt 
(Kap. 2 – 2) schaffen.
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2. ABSICHERUNG UND CHANCEN

3
Wir streben eine solidarische Gesellschaft an, in der wir gemeinwohlori-
entiert wirtschaften und zugleich individuelle Lebenswege anerkennen 
und wertschätzen. Um dieses Gesellschaftsbild zu realisieren, benötigen 
wir entstigmatisierte und angemessene soziale Sicherungssysteme, die 
Menschen gesellschaftliche Teilhabe und eine individuelle Lebenspla-
nung ermöglichen. Wir wollen Menschen in besonders vulnerablen Le-
benssituationen, wie Obdachlose oder Jugendliche, die z. B. in stationä-
ren Unterbringungen sind, besser unterstützen. 

Außerdem wollen wir gesellschaftlicher Fragmentierung entgegenwir-
ken und Chancengleichheit verbessern, indem wir eine größere Durch-
lässigkeit der gesellschaftlichen Einkommens- und Vermögensverteilung 
fördern. Um dies zu ermöglichen, benötigen wir den Ausbau der Tarifbin-
dung, einen breit geförderten Vermögensaufbau für geringe und mittlere 
Einkommen, eine ausgewogene Erbschaftsteuer und auf lange Sicht eine 
solidarische Einkommensteuer. Die dadurch verbesserte soziale Mobilität 
stärkt unser gesellschaftliches Miteinander. Die aufgeführten Maßnah-
men im Kapitel „Haushaltspolitik und solidarische Finanzen“ (Kap. 2 – 1.2 ) 
stehen in engem Zusammenhang und wirken unterstützend mit den hier 
dargelegten Zielen.

Darüber hinaus ist die Arbeitswelt in einem starken Wandel, der von 
der Politik sorgsam begleitet werden sollte. Besonders Selbstständige, 
Künstler*innen und Arbeitende im Kulturbereich benötigen bessere Rah-
menbedingungen. Um Geringverdienende besser zu stellen, wollen wir 
im Niedriglohnsektor aktiv werden und uns für mehr langfristige, sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze einsetzen.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wollen wir unsere offene Gesell-
schaft weiter entwickeln und unsere Demokratie stärken. Denn dieser 
Zusammenhalt ist die Grundvoraussetzung, um die anstehenden großen 
Transformationen gemeinsam zu meistern und niemanden dabei zurück-
zulassen.

1. Soziale Absicherung

Eine solidarische Gesellschaft berücksichtigt die verschiedensten Le-
bensrealitäten und nimmt sich der elementaren Aufgabe an, soziale Absi-
cherung aller zu gewährleisten. Diese Absicherung richtet sich zuallererst 
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nach individuellen Bedürfnissen, sie schafft Sicherheit und ermöglicht 
gleichzeitig die Entwicklung zu eigenständiger wirtschaftlicher und so-
zialer Teilhabe. Diverse politische Maßnahmen der letzten Jahrzehnte ha-
ben zu komplexen bürokratischen Strukturen, unzureichender Absiche-
rung, Stigmatisierung und einem Mangel an Entwicklungsmöglichkeiten 
geführt. Prominente Beispiele hierfür sind die sozialen Sicherungssyste-
me nach SGB II und SGB XII oder die herrschende Perspektivlosigkeit bei 
der Bekämpfung von Obdachlosigkeit. 

Sofortige Verbesserungen der sozialen Absicherung sind unbedingt not-
wendig, da der derzeitige Zustand mit einer solidarischen Gesellschaft 
nicht vereinbar ist. Kurzfristige Maßnahmen sollen konkret die Absiche-
rung verbessern und eine Grundlage für weitere Entwicklung schaffen. 
Gleichzeitig setzen wir uns für langfristige strukturelle Veränderungen 
ein, die systemisch individuelle Lebenswirklichkeiten anerkennen, Unter-
stützung leisten und soziale Mobilität stärken.

Unmittelbare Maßnahmen der sozialen Absicherung
Wir setzen uns für die sofortige Anpassung der sozialen Sicherungssyste-
me (SGB II/SGB XII) ein, um ein Leben in Würde für alle zu gewährleisten, 
einen Ausweg aus Armut zu ermöglichen und insbesondere generations-
übergreifender Armut entgegenzuwirken.

 > Die aktuellen Regelsätze werden pauschal und einmalig um 100 
Euro pro Monat erhöht. 

 > Die Zuverdienstregelung wird so geändert, dass erarbeitetes Ein-
kommen mit einem niedrigeren Prozentsatz angerechnet wird, da-
für aber die Freistellung der ersten 100 Euro entfällt. 

 > Damit Kinder und Jugendliche bestmöglich gestellt sind, werden sie 
zu diesem Zweck möglichst früh individuell und als eigene Bedarfsge-
meinschaft betrachtet.

 > Die Schonvermögensregelungen werden geändert. Das Schonver-
mögen wird für das erste Jahr nach Antrag auf 60.000 Euro und 30.000 
Euro für jede weitere Person der Bedarfsgemeinschaft erhöht. Eine 
selbstgenutzte Immobilie in angemessener Größe sowie für die Alters-
vorsorge angelegtes Vermögen sind ebenfalls von der Vermögensan-
rechnung ausgenommen. 

 > Die Sanktionsregeln werden nach dem Prinzip „Hilfe statt Strafe“  
umgestaltet. Eine Zurechenbarkeit der Pflichtverletzung des*der 
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Leistungsempfänger*in muss durch das Jobcenter nachgewiesen wer-
den. Hierbei sind auch soziale und psychologische Umstände sowie 
Sprachbarrieren zu berücksichtigen. Vor einer potenziellen Sanktion 
von Bedarfsgemeinschaften mit Kindern ist das Jugendamt zur Bewer-
tung der Zumutbarkeit heranzuziehen.

Jugendhilfe und Obdachlosigkeit
Vollstationär oder in Pflegefamilien lebende Kinder und Jugendliche soll-
ten ebenso wie junge Menschen, die unter üblichen Bedingungen auf-
wachsen, die Möglichkeit haben, aktiv ihre Lebensqualität zu gestalten. 
Außerdem setzt sich Volt für eine umfangreiche Hilfe von Menschen mit 
(drohendem) Verlust ihres Wohnraums ein. Diese muss unbürokratisch, 
niederschwellig, kostenlos, individuell und ortsnah angeboten werden.

 > Wir setzen uns für eine Streichung des Kostenbeitrags bei Zuver-
dienst in der Jugendhilfe für Kinder und Jugendliche in stationärer 
Unterbringung sowie in Pflegefamilien ein. Es wird somit kein Teil des 
Nettoeinkommens der Jugendlichen vom Jugendamt einbehalten. Wir 
wollen eine Benachteiligung betroffener Kinder und Jugendlicher ab-
bauen und zusätzlich Entwicklungsanreize und Eigeninitiative fördern. 

 > Wir wollen Nachbetreuung der Jugendhilfe auch über das 18. bzw. 
21. Lebensjahr gewährleisten, indem Jugendliche in schulischer Aus-
bildung weiter betreut und Übergangszeiträume geschaffen werden, 
die Eigenverantwortung ermöglichen und vor einem Wechsel aus der 
Jugendhilfe in die Jobcenter schützen. 

Wir wollen zielgerichtete und wissenschaftsbasierte Hilfen für woh-
nungs- und obdachlose Menschen fördern, um eine nachhaltige Re-
duktion von Obdachlosigkeit zu erreichen. Im Bereich der Prävention 
möchten wir das Konzept der Fachstellen fördern, in denen Hilfen für 
wohnungs- und obdachlose Menschen zentral und koordiniert ange-
boten werden. Housing First ist ein erprobtes und wissenschaftlich be-
legtes Konzept, um obdach- und wohnungslosen Menschen nachhaltig  
zu helfen. Wir setzen uns für eine deutliche Ausweitung und wissen-
schaftliche Begleitung von Housing First in Deutschland und Europa ein.
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Best Practice 

Housing First (Finnland)
Als erstes europäisches Land hat Finnland mit Hilfe von Housing First, also 
dem Bereitstellen einer Unterkunft vor allen anderen Hilfsschritten, die 
Obdachlosigkeit deutlich reduziert. So konnte die Langzeit-Wohnungslo-
sigkeit von 2008 bis 2013 um 35 % gesenkt werden. Housing First ist Teil 
eines nationalen Programms zur Reduktion von Langzeit-Wohnungslosig-
keit.

2. Soziale Mobilität stärken

Die in den letzten Jahrzehnten immer größer gewordene Kluft zwischen 
Arm und Reich gefährdet den sozialen Zusammenhalt, den gesellschaft-
lichen Fortschritt, Chancengleichheit und nicht zuletzt unser demokrati-
sches Miteinander. Eine zunehmende Anzahl von Menschen in unserem 
Land fürchtet den sozialen Abstieg, fühlt sich von der wirtschaftlichen 
Entwicklung abgehängt oder lebt bereits in prekären Lebensverhält-
nissen. Selbst gut ausgebildete Fachkräfte erzielen heute oft kein aus-
reichendes Einkommen, um ein mittelständisches Wohlstandsniveau zu 
erreichen. Auch die Altersarmut nimmt zu und wird sich ohne Gegenmaß-
nahmen noch weiter verschärfen.

Soziale Ungleichheit – einige Fakten 
Die Anzahl junger Menschen (25 bis 34 Jahre), die heute mit unsicheren 
Arbeitsplätzen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, hat sich in den 
letzten 30 Jahren verdoppelt. Der Niedriglohnsektor ist in dieser Zeit 
um gut 60 % gewachsen und ist damit weit größer als in vergleichbaren 
europäischen Ländern. Deutschland hat in den vergangenen 40 Jahren 
eine zunehmende Ungleichheit bei der Vermögensverteilung erlebt. So 
hält das reichste Prozent der erwachsenen Bevölkerung einen Anteil am 
Nettogesamtvermögen von 35 %, während der Anteil der unteren Hälf-
te der Bevölkerung bei nur 1,3 % liegt. Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland mit einem Gini-Koeffizienten der Nettovermögen von 0,82 in 
Europa, aber auch weltweit auf den hinteren Rängen. Auch die Ungleich-
heit in der Lohnentwicklung hat in den letzten 40 Jahren deutlich zuge-
nommen und verweilt seit 2010 auf einem hohen Niveau. Es zeigt sich, 
dass die unteren 40 % der Einkommen seit Jahren von der wirtschaftli-
chen Entwicklung in Deutschland nicht mehr profitiert haben und eine 
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steigende Anzahl von Menschen auch nach langen Erwerbsbiografien kei-
ne auskömmliche Rente mehr erwirtschaften kann. Gleichberechtigung 
spielt eine entscheidende Rolle, um dieser Entwicklung entgegenzutre-
ten, da Frauen durchschnittlich bezogen auf Verdienst- (−20 %), Vermö-
gens- (−28 %) und Altersvorsorge-Unterschied (−35 %) noch schlechter da-
stehen als vergleichbare Männer.

Das drohende Auseinanderbrechen unserer Zivilgesellschaft zeigt sich an 
verschiedenen Stellen, so u. a. in den Wahlerfolgen rechtspopulistischer 
Parteien und antidemokratischer Bewegungen. Die COVID-19-Pandemie 
hat diese Kluft in Europa, aber auch in Deutschland mehr denn je sichtbar 
gemacht. Sie wird sich weiter vergrößern, wenn die Staaten nicht gegen-
steuern. Diverse politische Maßnahmen, die zu einer breiteren Beteili-
gung der Gesellschaft am wirtschaftlichen Wohlstand führen sollten, en-
deten bisher in komplexen bürokratischen Strukturen mit wenig Wirkung. 
Zu den prominentesten Beispielen zählt die Ausgestaltung der Agenda 
2010, welche heute wesentlich zu den angesprochenen Spaltungstenden-
zen beiträgt. Um einem gesellschaftlichen Auseinanderdriften entgegen-
zuwirken, setzt sich Volt für eine deutlich bessere Durchlässigkeit sowohl 
innerhalb der Einkommens- als auch in der Vermögensverteilung ein. 
Unabhängig vom familiären Hintergrund und Brüchen in der eigenen Er-
werbsbiografie sollen Menschen die Möglichkeit haben, ihre soziale oder 
wirtschaftliche Stellung zu verbessern.

Vermögensaufbau
Unser Ziel ist es, den Handlungsspielraum geringerer und mittlerer Ein-
kommen und damit breiter Teilen der Bevölkerung zu erweitern. Wir set-
zen uns deshalb dafür ein, Haushalte von herkömmlichem Einkommen 
aus Erwerbsarbeit unabhängiger und damit wirtschaftlich resilienter zu 
machen. Dies führt zu vielfältigen gesellschaftlichen Verbesserungen 
aufgrund der höheren Selbstwirksamkeit von Einzelnen. Einmal mehr se-
hen wir Bildung als Schlüssel für erfolgreiche finanzielle Entscheidungen 
und Teilhabe. Des Weiteren gilt es, strukturellen Benachteiligungen ent-
gegenzuwirken, bspw. durch den Aufbau einer öffentlichen Altersvorsor-
ge oder den Erwerb einer eigengenutzten Immobilie.

 > Volt setzt sich für eine Grundbildung von Finanzthemen für alle 
Bürger*innen ein. Hiermit wird Aufklärung über Risiken und Möglich-
keiten des eigenen finanziellen Handelns geleistet, angefangen bei der 
Haushaltsführung bis hin zur Investition in Finanzprodukte. 
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 > Des Weiteren unterstützt Volt finanzielle Unabhängigkeit durch die 
Förderung von langfristigen Investitionen. Hierzu soll ein staatlicher 
Altersvorsorgefonds nach norwegischem Vorbild geschaffen werden, 
der es jeder*jedem ermöglicht, unabhängig vom Berufsstand privat für 
das Alter vorzusorgen und damit die eigene Rente aufzustocken. Des 
Weiteren sollen vermögenswirksame Leistungen ausgeweitet werden, 
um Menschen vor allem während der Elternzeit oder bei Auszeiten für 
Angehörigenpflege nicht schlechter zu stellen als Erwerbstätige. 

 > Wir wollen den Erwerb von Wohneigentum fördern, indem wir das 
Ansparen des nötigen Eigenkapitals vereinfachen und die Grunder-
werbsteuer (Kap. 2 – 2.2) bei Kauf zur Eigennutzung halbieren.

NIEDRIGLOHNSEKTOR

Wir wollen das Einkommensniveau insbesondere in den seit Jahren von 
der Lohnentwicklung abgekoppelten unteren Lohngruppen deutlich an-
heben. Dadurch soll nicht nur der Lebensstandard der Betroffenen er-
höht, sondern auch Wertschätzung gegenüber Menschen in prekären 
Arbeitsverhältnissen erzeugt werden. Gleichzeitig soll der Niedriglohn-
sektor in Deutschland signifikant verkleinert und weiter von den Sozial-
leistungen entfernt werden. Dies schafft einerseits Arbeitsanreize für die 
Beziehenden von Sozialleistungen und löst andererseits das Gerechtig-
keits- und Motivationsproblem, das entsteht, wenn Menschen mit einer 
dreijährigen Ausbildung und Vollzeittätigkeit nur geringfügig mehr ver-
dienen als den ALG-II-Regelsatz plus Wohnkostenzuschuss. Außerdem 
soll durch die genannten Maßnahmen eine auskömmliche Rente nach 40 
Jahren Erwerbstätigkeit ermöglicht werden.

 > Wir wollen bestehende Ausnahmeregeln in Bezug auf den Mindest-
lohn abschaffen und seine Durchsetzung branchenübergreifend 
kontrollieren.

 > Das Einkommensniveau in den unteren Lohngruppen wollen wir he-
ben. Dies soll durch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro sowie 
die Koppelung des Mindestlohns an die Inflationsrate in Deutschland 
erfolgen. Die Einführung soll mit einer Karenzzeit von 12 Monaten er-
folgen, um negative Effekte für Betriebe zu minimieren.

 > Außerdem unterstützen wir eine langfristige Erhöhung der Tarifbin-
dung auf mindestens 75 %. Hierzu erweitern wir das Aufgabengebiet 
der Mindestlohnkommission, die in Zukunft auch Vorschläge zur bran-
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chenspezifischen Mindestlohnentwicklung macht. Schließlich werden  
wir prüfen, ob sich auch eine regionale Ausgestaltung des Mindest-
lohns verfassungskonform umsetzen ließe. Mit unseren Maßnahmen 
soll der Niedriglohnsektor Deutschlands verkleinert werden. Die Ar-
beitnehmenden erhalten Lohnsteigerungen, die ihnen den sozialen 
Aufstieg und mindestens eine auskömmliche Rente nach 40 Jahren Er-
werbstätigkeit ermöglichen.

Erbschaft- und Schenkungsteuer
Mit einer umfassenden Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer wol-
len wir eine stärkere Beteiligung großer Vermögen am Steueraufkom-
men erreichen und gleichzeitig einer großen Vermögenskonzentration 
entgegenwirken. Zugleich wollen wir den Vermögensaufbau in der brei-
ten Masse und insbesondere bei Familienunternehmen und mittelständi-
schen Betrieben nicht gefährden. 
Durch die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen, wie die Abschaffung 
der 10-Jahres-Frist und die progressive Besteuerung hoher Erbschaften, 
wird sich das Steueraufkommen aus Schenkungen und Erbschaften schät-
zungsweise verdoppeln.

Fakten zur bisherigen Erbschaftsteuer
Die Progression der Erbschaftsteuer existiert in ihrer aktuellen Form mit 
Steuersätzen von 7 bis 50 % vor allem auf dem Papier. Aufgrund groß-
zügiger Ausnahmetatbestände nimmt die wirksame Erbschaftsteuer bei 
sehr hohen Vermögen sogar ab. Auf das geschätzte jährliche Erbvolumen 
von etwa 400 Milliarden Euro wurden 2019 lediglich 7,2 Milliarden Euro 
an Steuern fällig. Dies entspricht einem durchschnittlichen Steuersatz von 
ca. 2 %. Im letzten Jahrzehnt waren nur 1,5 % aller Erbschaften größer 
als 500.000 Euro.

 > Um dem gesellschaftlichen Wandel in Form von Patchwork-Familien  
und individuellen Lebensentwürfen Rechnung zu tragen, gilt un-
abhängig vom Verwandtschaftsgrad die gleiche Erbschaftsteuer-
tabelle inkl. Freibetrag. Das ermöglicht die Abschaffung der Steu-
erklassen. Härtefallregelungen müssen noch geprüft und für diese 
Ausnahmen geschaffen werden, bspw. beim Erben einer gemeinsam 
genutzten Immobilie bei Lebenspartner*innen. 

 > Erbschaften werden aufsummiert besteuert. Das heißt, dass bei der 
Festlegung von Erbschaftsteuersätzen für eine Person frühere Erb-
schaften und Schenkungen berücksichtigt werden.
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 > Erbschaften und Schenkungen werden weiterhin gleich besteuert.

 > Für die Erbschaftsteuersätze wird eine neue Tabelle analog zur 
Einkommensteuertabelle definiert. Die Erbschaftsteuer-Intervall-
grenzen entsprechen bei gleichen Steuersätzen dabei dem 50-Fachen 
der Einkommensteuer-Intervallgrenzen inkl. des Freibetrags (gemäß 
unserem Einkommensteuerkonzept in Kap. 2 – 1.2). Der Lebensfreibetrag 
entspricht somit aktuell 487.200 Euro (= 50 x 9.744 Euro). Der Spitzen-
steuersatz setzt gemäß unserem Konzept bei 7,5 Mio. Euro ein (= 50 
x 150.000 Euro). Die Steuerstufen inkl. Lebensfreibetrag werden mit 
steigender Inflation angepasst. 

 > Um die Leistungsfähigkeit und Existenz von Unternehmen nicht zu 
gefährden, wird die Erbschaftsteuer bei Unternehmensbeteiligun-
gen von über 1 % erst beim Verkauf der Anteile fällig. So erhalten 
wir langfristig Unternehmen, die im Besitz der Erbenden verbleiben, 
und besteuern sie erst zu einem Zeitpunkt, bei dem ein Vermögens-
zuwachs tatsächlich realisiert wird und in liquider Form zur Verfügung 
steht. Bei Veräußerung erfolgt die Besteuerung nach dem individuel-
len Einkommensteuertarif. Bei allen anderen Vermögenswerten fällt 
die Steuer unmittelbar nach Erhalt des Erbes bzw. der Schenkung an.

 > Um die anfallende Steuerlast abzumildern, können die Erbschaft- 
steuern über einen Zeitraum von 10 Jahren gestreckt werden.

 > Sämtliche bisherigen Ausnahmetatbestände werden aufgehoben. 
Dies betrifft bspw. die 10-Jahres-Frist bei Freibeträgen für Schenkun-
gen und Erbschaften und die Verschonungsregeln bei Unternehmen, 
die teilweise vollständige Steuerfreiheit beinhalteten.

 > Volt fordert zudem die Einführung einer europaweiten progressiven  
Erbschaftsteuer.

Fallbeispiele der Erbschaftsteuer mit Angabe der zu zahlenden Steuern 
nach neuem und bisherigem Steuersatz: 

Kind erbt 400.000 Euro  
→ bisher: 0 Euro / neu: 0 Euro.

Patchwork-Kind erbt 400.000 Euro:  
→ bisher: 114.000 Euro / neu: 0 Euro.

Kind erbt Immobilie (500.000 Euro, nicht zur Eigennutzung) und  
500.000 Euro Barvermögen:  
→ bisher: 90.000 Euro / neu: 113.300 Euro.
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Ehefrau erbt eigengenutzte Immobilie (500.000 Euro) und  
500.000 Euro Barvermögen:  
→ bisher: 0 Euro / neu: 1800 Euro.

Kind erbt 10 Mio. Euro Barvermögen 
→ bisher: 2,21 Mio. Euro / neu: 4,35 Mio. Euro

Im Jahr 1 Fall A und im Jahr 12 nochmal Fall A:  
→ bisher: 0 Euro / neu: 62.650 Euro. 

Vision einer Solidarischen Einkommensteuer
Damit alle Bürger*innen auf unbürokratische und individuelle Weise ihr 
Recht auf eine angemessene Grundsicherung wahrnehmen können, wird 
Volt einen umfassenden Entwurf für eine Solidarische Einkommensteuer 
erarbeiten, der auf dem Konzept einer negativen Einkommensteuer ba-
siert. Finanziell werden nur Personen mit keinem oder niedrigem Einkom-
men profitieren, anders als zum Beispiel bei einem herkömmlichen be-
dingungslosen Grundeinkommen. Weitere Vorteile für die Bürger*innen 
umfassen die absichernde Wirkung, die nachhaltigen Leistungsanreize 
und die Möglichkeit, unbesorgt mehr Zeit für gesellschaftliches, familiä-
res oder demokratisches Engagement investieren zu können. Das Kon-
zept wird dabei auf drei grundsätzlichen Bedingungen fußen.

 > Die Finanzierung der Solidarischen Einkommensteuer ist mit dem Bun-
deshaushalt vereinbar. 

 > Die Grundsicherung wird höher als die aktuelle Unterstützung durch 
ALG II, Wohngeld und weitere Zuschüsse ausfallen. 

 > Die Auszahlungshöhe wird nur vom persönlichen Einkommen abhängig 
sein und bedarf keiner weiteren Bedürftigkeitsprüfungen.

3. Moderner Arbeitsmarkt

Der heutige Arbeitsmarkt umfasst ein weites Spektrum an Beschäfti-
gungsverhältnissen mit unterschiedlichsten Herausforderungen für alle 
Beteiligten. Bestehende regulatorische Rahmenbedingungen schaffen 
es aktuell nicht, die individuellen und vielfältigen Situationen der Arbeit-
gebenden, Arbeitnehmenden und Selbstständigen angemessen zu stüt-
zen. So wurde z. B. mit Einführung der Minijobs nur eine scheinbar flexible 
Beschäftigungsmöglichkeit geschaffen, die den Zweck als Einstieg in den 
regulären Beschäftigungsmarkt verfehlt. Stattdessen hat die Einführung 
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der Konzepte Mini- und Midijob zu einer Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors und verringerten Rentenansprüchen geführt. Auch für Arbeitgeben-
de stellen diese Konzepte mit hoch komplexen und kaum durchschau-
baren Regelwerken keine pragmatische Anstellungsmöglichkeit dar. Für 
Selbstständige sorgen Regularien wie die Scheinselbstständigkeitsprü-
fung trotz guter Intention sowohl für Auftraggebende als auch Auftrag-
nehmende in der Realität für zusätzliche Anstellungshürden. Insbeson-
dere durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wurden eklatante Mängel 
der Absicherung Soloselbstständiger, unter anderem der Kunst- und Kul-
turbranche, sichtbar. 

Der Arbeitsmarkt wird somit an vielen unterschiedlichen Stellen den heu-
tigen Realitäten nicht gerecht und wirkt durch bürokratische Strukturen, 
unklare rechtliche Regelungen, falsche Anreize und fehlende Absiche-
rung häufig einer effizienten Gestaltung individueller Erwerbsbiografien 
entgegen. Zusätzlich zur fehlenden Absicherung bei beruflichen Verän-
derungen ist nach wie vor vor allem das Thema Rente bei modernen Be-
rufswegen nicht ausreichend geregelt.

Wir wollen, dass sich die Gesellschaft und damit auch die unterschied-
lichen Arbeitsformen weiter diversifizieren und entfalten können. Dabei 
müssen sowohl individuelle Lebens- und Karrieregestaltungen ermög-
licht als auch die notwendige Absicherung gewährleistet werden.

Wir erkennen Engagement, persönliche Leidenschaft und unternehmeri-
sche Verantwortung an und fördern die Entstehung solider Wirtschafts-
unternehmen, beruflicher Existenzen und attraktiver Arbeitsplätze. 
Gleichzeitig gilt es, die Wertschätzung für alle Beteiligten im Arbeits-
markt sicherzustellen und eine volkswirtschaftlich vernünftige Absiche-
rung aller zu ermöglichen. 

 > Volt setzt sich für bessere Rahmenbedingungen und Absicherung 
der Selbstständigen ein. Die Scheinselbstständigkeitsprüfung wird 
angepasst. Eine Eingliederung in die Sozialversicherung wird verein-
facht sowie weitere Möglichkeiten der Absicherung, zum Beispiel zur 
Aufstockung der Rente, durch anerkannte private Anlageformen und 
weiter staatlich geförderte Anlageprodukte gewährt. Die berufsstän-
dischen Rentenversicherungen (juristische Versorgung, ärztliche Ver-
sorgung etc.) bleiben erhalten. 
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 > Volt setzt sich für eine praktikable Flexibilisierung der Anstel- 
lungsverhältnisse ein. Minijob, Midijob und kurzfristige Beschäfti-
gung werden als Beschäftigungsmodell abgeschafft. Dadurch wird 
die Anzahl der Beschäftigen in sozialversicherungspflichtigen Anstel-
lungsverhältnissen mit Rentenansprüchen erhöht. Durch neue Rege-
lungen mit Unterscheidungen zwischen Haupt- und Nebentätigkeiten 
wird weiterhin eine für Arbeitnehmende und -gebende gewünschte 
Flexibilität gewährleistet.

 > Die bereits geltenden Regeln in der Arbeitswelt werden für „orts-
unabhängiges Arbeiten“ angepasst. Arbeitnehmende, die ortsunab-
hängig arbeiten möchten, sollen dies von ihren Arbeitgebenden ermög-
licht bekommen. Wenn sie den Wunsch eines*einer Arbeitnehmer*in 
nach ortsunabhängiger Arbeit ablehnen, müssen sie dies begründen. 
Arbeitszeiterfassung und Wahrung der Gleichberechtigung müssen so 
umgesetzt werden, dass keine übermäßige Bürokratie entsteht.

 > Die soziale Absicherung für Künstler*innen und Arbeitenden in der 
Kulturbranche soll im Rahmen der Künstlersozialkasse und auch 
durch bildende Maßnahmen erweitert werden. Volt setzt sich dafür 
ein, dass bestehende Förderkonzepte ausgebaut und neue erarbeitet 
werden. Die Clubkultur wird als Teil der Kunst- und Kulturbranche inte-
griert.
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3. KOMMUNEN UND LÄNDLICHER RAUM

3
Eine starke Konjunktur und gezielte Förderprogramme haben im ver-
gangenen Jahrzehnt entscheidend zu einer positiven Entwicklung der 
Finanzlage deutscher Kommunen beigetragen. Dadurch konnten nicht 
nur Schulden abgebaut und Rücklagen gebildet, sondern auch dringend 
notwendige Investitionen getätigt werden. Die Abhängigkeit kommuna-
ler Finanzen von der konjunkturellen Lage hat aber gleichzeitig auch die 
Kluft zwischen wirtschaftsstarken und -schwachen Kommunen größer 
werden lassen. 

Diese Entwicklung verfestigt sich besonders zwischen Ost- und West-
deutschland sowie dem urbanen und ländlichen Raum und schlägt sich 
dort in ungleichen Lebensverhältnissen nieder. Andererseits zeigt die 
pandemiebedingt schwächelnde Konjunktur, wie wichtig es ist, die kom-
munalen Finanzen selbsttragend und nachhaltig zu gestalten. Ansonsten 
besteht, gerade für wirtschaftsschwache Gemeinden, die Gefahr, in aku-
te finanzielle Notlage zu geraten und so langfristig Handlungsspielräu-
me bei Investitionen in Infrastruktur, Nachhaltigkeit oder die lokale Wirt-
schaft einzubüßen. 

Solche Investitionen sind jedoch gerade im ländlichen Raum dringend er-
forderlich. Denn dort führen fehlende wirtschaftliche Perspektiven und 
mangelnde Lebensqualität bereits jetzt dazu, dass immer mehr Menschen 
vom Land in die urbanen Ballungsräume ziehen. Dadurch verschärft sich 
die Ungleichheit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land, da sich 
aufgrund der durch Wohnraumknappheit bedingten hohen Mieten und 
Immobilienpreise immer weniger Menschen einen solchen Umzug leisten 
können. Gleichzeitig sorgt diese Landflucht dafür, dass lokale Betriebe 
aufgrund von fehlenden Mitarbeiter*innen und Kund*innen schließen 
müssen – eine Abwärtsspirale, bei der die ländlichen Strukturen stetig 
schwächer werden, bis langfristig sogar der Erhalt der existenzsichern-
den Grundversorgung gefährdet ist. 

Um dem entgegenzuwirken, setzen wir uns für gezielte regulatorische 
Maßnahmen und Förderprogramme ein, die Kommunen in die Lage ver-
setzen, selbstbestimmt und nachhaltig zu wirtschaften. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf dem ländlichen Raum, wo dringend Investitionen 
in Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Wirtschaft notwendig sind, um dem 
Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse in Deutschland Einhalt zu ge-
bieten
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1. Kommunen stärken

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die lokale Wirtschaft ha-
ben viele, insbesondere wirtschaftsschwache Kommunen in eine prekä-
re finanzielle Lage gebracht. Das macht deutlich, dass Kommunen durch 
gezielte Maßnahmen dazu befähigt werden müssen, in Zukunft sicher 
und nachhaltig auf eigenen finanziellen Beinen zu stehen. Kommunale 
Unternehmen wie Stadtwerke, Müllabfuhren oder Verkehrsbetriebe sind 
in den vergangenen Jahren, bedingt durch europäische Wettbewerbs-
vorgaben, verstärkt unter Konkurrenzdruck mit privaten Anbietern ge-
raten. Gerade solche Unternehmen der Daseinsvorsorge will Volt stärker 
fördern. Sie stellen eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen dar 
und erlauben gleichzeitig eine stärkere Einbindung zivilgesellschaftlicher, 
lokalwirtschaftlicher und wissenschaftlicher Akteur*innen als privatwirt-
schaftliche Unternehmen. So kann eine bessere demokratische Kontrolle 
sowie eine Ausrichtung am Gemeinwohl erreicht werden. 

Darüber hinaus wollen wir Bürger*innen, gemeinsam mit ansässigen Un-
ternehmen und Vertreter*innen der Wissenschaft, stärker in kommunale 
Entscheidungsprozesse einbinden, um so unter anderem eine effizien-
tere und an den allgemeinen Interessen orientierte Förder- und Investi-
tionspolitik zu gewährleisten.

 > Wir wollen mithilfe einer Überbrückungshilfe für Kommunen in fi-
nanzielle Notlage geratene Gemeinden kurzfristig unterstützen, 
damit sich die entstandenen Haushaltslöcher nicht negativ auf die Ver-
schuldungssituation und Investitionsfähigkeit auswirken.

 > Wir wollen Instrumente schaffen, die Kommunen bei der Rekommu-
nalisierung von Unternehmen der Daseinsvorsorge unterstützen. 
Dienstleistungen wie Wasser- und Elektrizitätsversorgung, öffentli-
cher Nahverkehr und Internetzugang gehören zur lebensnotwendigen 
Grundversorgung und sollten daher primär staatliche Aufgabe sein.

 > Bund und Länder sollten gemeinsam mit den Kommunen die öffent-
liche Förder- und Investitionspolitik so reformieren, dass Bürger*in-
nen sowie Vertreter*innen von Wissenschaft und Wirtschaft effektiv 
in Entscheidungsprozesse auf den relevanten Ebenen eingebunden 
werden. 

 > Bund und Länder sollen Programme entwickeln, die kommunale  
Handlungsträger*innen dabei unterstützen, Lernprozesse anzu- 
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regen und Kompetenzen auszubilden. Eine wichtige Rolle hierbei 
spielt der interkommunale Austausch, auch grenzübergreifend, in Be-
reichen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Partizipation bspw. 
durch Best Practices.

 > Volt setzt sich für eine Abschaffung des Konzepts der Gewerbe-
steuer ein (Kap. 2 – 1.1). Die Gewerbesteuer führt nicht nur dazu, dass 
deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb einen Stand-
ortnachteil haben, sondern erweist sich auch als hochgradig unzuver-
lässige Einnahmequelle für Kommunen, gerade in Krisenzeiten. Diese 
sollten dafür stärker an der Körperschafts- bzw. Einkommensteuer be-
teiligt werden, sodass sie finanziell nicht schlechter gestellt sind als 
vorher.

2. Ländlichen Raum stärken

Demografischer Wandel, der Bedeutungsverlust traditionell ländlicher 
Industrien und mangelnde Investitionen in Infrastruktur sind nur einige 
der Faktoren, die dazu geführt haben, dass der ländliche Raum heute 
strukturell benachteiligt ist – die Infrastruktur ist nicht mehr zeitgemäß, 
die Versorgung lückenhaft und wirtschaftliche Perspektiven fehlen. Volt 
setzt sich dafür ein, dass der ländliche Raum gestärkt und zu einer dauer-
haft lebenswerten, nachhaltigen Alternative zu den urbanen Ballungsräu-
men wird. Dafür braucht es zielgerichtete Investitionen in die ländliche 
Infrastruktur, insbesondere den Breitbandausbau, und in angemessene, 
flächendeckende und nachhaltige Mobilitätsangebote. Durch solche und 
weitere Maßnahmen wird die Erreichbarkeit wichtiger Dienstleistungen, 
der medizinischen Grundversorgung, von Schulen und Kunst- und Kultur-
angeboten verbessert und dadurch die Lebensqualität der Bürger*innen 
erhöht und langfristig gesichert. Gleichzeitig müssen regulatorische und 
förderpolitische Maßnahmen erarbeitet werden, um die Ansiedlung von 
Unternehmen im ländlichen Raum positiv anzuregen. Dies schafft orts-
nahe Arbeitsplätze und fördert nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern 
entlastet auch die kommunalen Finanzen.

 > Wir wollen den flächendeckenden Ausbau mit symmetrischem 
Hochgeschwindigkeitsbreitband und 5G im ländlichen Raum vor-
antreiben (Kap. 2 – 3.2). Dazu sollen Kommunen von der Selbstbeteili-
gung von derzeit 10 % befreit, die bürokratischen Hürden des Antrags-
prozesses reduziert und Betreibermodelle stärker gefördert werden. 
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Die Bürger*innen werden mit Gutscheinen dazu ermutigt, sich an die 
schnelleren Leitungen anschließen zu lassen. Außerdem setzt Volt bei 
der Vergabe von Mobilfunk-Frequenzen auf Negativauktionen.

 > Wir möchten kostengünstige, bequeme und nachhaltige Mobili-
tätsangebote (Kap. 2 – 2.4) schaffen, insbesondere im ländlichen 
Raum. Dafür wollen wir bspw. integrierte Mobilitätskonzepte fördern, 
indem wir in Mobility-as-a-Service-Lösungen und multimodale Mobi-
litätshubs als zentrale, lokale Knotenpunkte des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs und täglichen Lebens investieren. Außerdem setzen 
wir uns mittelfristig für Mobilitätsflatrates im ÖPNV und Regionalver-
kehr ein und wollen die Bahn als ernsthafte Alternative zu Flugzeug 
und Auto weiterentwickeln. Dazu wollen wir zum Beispiel stillgelegte 
Strecken reaktivieren und das bestehende Streckennetz erweitern, um 
den Deutschlandtakt weiter auszubauen – insbesondere in ländlichen 
Regionen. 

 > Wir wollen eine flächendeckende, angemessene Gesundheitsver- 
sorgung garantieren (Kap. 3 – 4). Dafür setzen wir neben digitalen An-
geboten der Telemedizin auf Konzepte wie VERAH® oder Schwester 
AGnES, die zu einer verbesserten hausärztlichen Versorgung und Ent-
lastung für die Hausärzt*innen beitragen sollen.

 > Volt setzt sich dafür ein, den Wirtschaftsstandort des ländlichen 
Raums zu stärken. Durch verbesserte Infrastruktur und Versorgung, 
aber auch durch Förderung neuer Arbeitsformen wie des ortsunabhän-
gigen Arbeitens („Home Office“, Kap. 3 – 2.3), soll der ländliche Raum 
zu einem Ort werden, an dem man gut und gerne lebt und arbeitet. 
Gleichzeitig sollen zum Beispiel auch land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe gefördert werden, die eine große Rolle für die regionale Wirt-
schaft spielen, damit der Wirtschaftsstandort ländlicher Raum an At-
traktivität gewinnt. So steigt nicht nur die Lebensqualität, sondern das 
klimaschädliche Pendeln wird ebenfalls reduziert.

 > Volt setzt sich dafür ein, den Zugang zu Kunst- und Kulturangebo-
ten im ländlichen Raum zu verbessern. Neben der Förderung künstle-
rischer und kultureller Bildung in der Schule sollen vor allem kulturelle 
Institutionen bewahrt und ausgebaut werden, um auch abseits großer 
Städte einen angemessen Kulturbetrieb zu gewährleisten. Auch sollen 
die Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft werden, um den 
Zugang zu kulturellen Angeboten – wie Live-Veranstaltungen oder in-
teraktiven Plattformen – auch im ländlichen Raum zu ermöglichen.
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4. EIN RESILIENTES GESUNDHEITSSYSTEM

3
Das deutsche Gesundheitswesen gilt als eines der besten in Europa. Die 
schon bekannten Verbesserungsbedarfe hinsichtlich der Planung, Aus-
richtung und Steuerung des Gesundheitssystems hat die COVID-19-Pan-
demie jedoch noch einmal deutlich aufgezeigt. Eines seiner Hauptproble-
me liegt bspw. im Zielkonflikt zwischen ökonomischen Interessen und den 
Bedürfnissen der Patient*innen und Angestellten. Das hat in den letzten 
Jahren bspw. zu parallelen Strukturen und Finanzierungsmodellen in den 
verschiedenen krankheits-, versorgungs- und angebotsorientierten Sek-
toren des Gesundheitswesens geführt. Diese haben sich wiederum in der 
inkonsequenten und mangelhaften Ausgestaltung der DRGs (diagsnose-
bezogene Fallgruppen – Krankenhausfinanzierung) oder den nicht mehr 
angemessenen Pauschalen und Tagessätzen in der ambulanten und sta-
tionären Pflege niedergeschlagen.

Ein innovatives, zukunftsweisendes Gesundheitswesen darf daher nicht 
nur danach fragen, wie man Krankheiten effektiv behandelt und Pati-
ent*innen effizient versorgt. Volt setzt sich für eine Neuausrichtung des 
Gesundheitssystems ein, die Gesundheit als Ganzes in den Blick nimmt 
– wie sie im Sinne der sog. Salutogenese entsteht und in allen Lebenssi-
tuationen und Lebensphasen erhalten und gefördert werden kann. Dazu 
gehört auch ein gesamtgesellschaftlicher Dialog darüber, wie Menschen 
gesund leben, in Würde altern und in Würde sterben können.

Gesundheitsreformen müssen bei allen Menschen ankommen und einen 
barrierefreien Zugang zu einem effizienten, digital ausgebauten Gesund-
heitssystem gewährleisten, das sich an Einzelnen orientiert. Das heißt vor 
allem, dass die Gesundheitsfachberufe neu geordnet und Arbeitsbedin-
gungen sowie der Nutzen und die Nutzbarkeit gesundheitlicher Dienst-
leistungen für die Bürger*innen verbessert werden müssen.

Die Salutogenese ist der Gegenentwurf zur Pathogenese. Die Salutoge-
nese soll Antworten darauf geben, wie Gesundheit entsteht, wie diese 
trotz Risiken erhalten bleiben kann und wie man sie fördern kann. Sie be-
trachtet Gesundheit und Krankheit zusammenhängend (Kontinuum).
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1. Gesundheitswesen und Versorgung

Im Vordergrund eines funktionierenden Gesundheitssystems steht die 
qualitativ ausreichende Patient*innenversorgung. Diese setzt neben der 
konstruktiven Zusammenarbeit aller Akteur*innen, einem barrierefreien 
Zugang, einer sichergestellten Arzneimittelversorgung und einer geeig-
neten Infrastruktur auch die intensive Auseinandersetzung mit ethischen 
Fragen voraus. Durch ökonomische Fehlanreize, Doppelstrukturen und 
die lang vernachlässigte digitale Transformation wurden diese Ziele je-
doch aus den Augen verloren. 

Gleichzeitig haben sich in den vergangenen Jahren die einzelnen Gesund-
heitsberufe aber auch zunehmend weiterentwickelt und ihre Kompeten-
zen ausgebaut. So wurde bspw. die Ausbildung zum*zur Rettungsassis-
tent*in (zwei Jahre) durch die Ausbildung zum*zur Notfallsanitäter*in 
(drei Jahre) ersetzt. Aufgrund alter, festgefahrener Strukturen und An-
sichten werden die Potenziale solcher Entwicklungen jedoch oft nicht 
ausgeschöpft.

Unser Ziel ist es, dass alle Akteur*innen des Gesundheitswesens trans-
disziplinär auf Augen- und Herzhöhe mit den Bürger*innen zusammen-
arbeiten. Dabei sollen sie durch neue Strukturen unterstützt werden, die 
eine ausreichende medizinische und pharmazeutische Versorgung ge-
währleisten und bei denen Digitalisierung nicht dem Selbstzweck dient.

Transdisziplinär bedeutet das Zusammenspiel zwischen mehreren Pro-
fessionen, der Wissenschaft und der Gesellschaft mit einem Grundver-
ständnis gemeinsamer und differenzierender Kompetenzen. Aktuell ar-
beiten die Professionen eher interdisziplinär, d. h. fest in ihrer Disziplin, 
miteinander zusammen, ohne dass sich ihre Kompetenzen überschneiden. 
Außerdem wird die Gesellschaft (in diesem Kontext die Patient*innen) in 
der Regel nicht mit einbezogen bzw. als Teil des Teams zum Behandlungs-
erfolg verstanden.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass das aktuelle Heilpraktikergesetz 
von 1939 gestrichen und ein modernes bundeseinheitliches Ge-
sundheitsberufegesetz geschaffen wird. Dieses soll die Grundvor-
aussetzungen für eine kooperative Zusammenarbeit schaffen und die 
Kompetenzen der Berufe definieren. Ergänzend soll evaluiert werden, 
wie die Kompetenzen weiter gestärkt und ausgebaut werden können. 
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Wir setzen uns für die Gründung einer unabhängigen Bundesgesund-
heitskommission ein, die alle Entscheidungsträger*innen im Ge-
sundheitsbereich beteiligt und vertritt. Hierfür wird der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) in die Bundesgesundheitskommission umge-
wandelt. Bisherige Aufgaben werden beibehalten. Zusätzlich wird die 
Bundesgesundheitskommission beauftragt, aktuelle Entwicklungen im 
Gesundheitswesen zu beobachten und wissenschaftlich zu evaluieren. 
Auf dieser Grundlage soll es Konzepte zur Verbesserung des Gesund-
heitswesens ausarbeiten, wie eine Reform des Gesundheitssystems 
hin zu einem gesundheitsorientierten System, eine Reform für eine 
ganzheitliche Finanzierung des Gesundheitssystems über die Sekto-
ren hinweg und eine Reform des Krankenversicherungssystems.

Wir wollen in Deutschland weiterhin die hausarztzentrierte Versorgung 
vorantreiben.

Best Practice 

Hausarztzentrierte Versorgung  
(Niederlande, Dänemark,  
Baden-Württemberg)

In den genannten Ländern ist die hausarztzentrierte Versorgung fest eta-
bliert. Es zeigt sich eine deutliche Reduktion der Arztkontakte und eine 
erhöhte Zufriedenheit aller Beteiligten.

 > Um eine bestmögliche Versorgung in Notaufnahmen zu garan-
tieren, setzen wir uns für eine Qualifikation „Facharzt*ärztin für 
Notfallmedizin” ein. Diese Qualifikation ist bereits in 17 EU-Ländern 
und Großbritannien Standard in den Notaufnahmen. Die Arbeit in den 
Notaufnahmen benötigt eine interdisziplinäre Ausbildung, die der*die  
Facharzt*ärztin für Notfallmedizin sicherstellt. Dies ist nötig, um eine 
schnelle Erstversorgung zu garantieren und die Patient*innen dann 
der richtigen Fachabteilung zuführen zu können.

 > Wir wollen eine Servicestelle Teilhabe schaffen im Sinne eines One-
Stop-Shops. Diese soll sämtliche Maßnahmen der Kuration und Reha-
bilitation bündeln.

 > Wir setzen uns für eine Änderung des § 45b Absatz 1 SGB 11 ein, 
damit Entlastungsleistungen auch von Personen geleistet werden kön-
nen, denen die entsprechende Qualifikation fehlt. Zu diesen Leistungen 



Wahlprogramm BTW 2021 ǀ Seite 142

UNSERE ZUKUNFT:  
SELBSTBESTIMMT. SOLIDARISCH. INKLUSIV.3

zählen u. a. das Einkaufen. Nicht dazu zählen Betreuungsangebote 
oder pflegerische Tätigkeiten. So können mehr Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen ein solches Angebot wahrnehmen. Nach drei Jahren 
erfolgt eine Evaluation der bis dahin erbrachten Tätigkeiten und ihrer 
Wirkung.

 > Um eine Diskussion zu Möglichkeiten am Lebensende im Allgemei-
nen und speziell zu der Möglichkeit des (ärztlich) assistierten Sui-
zids zu ermöglichen, setzen wir uns für eine klare Begriffsklärung 
ein. Das Bundesverfassungsgerichts-Urteil des Zweiten Senats vom 26. 
Februar 2020 und das mit diesem zugesicherte Privatrecht wird durch 
einen klaren Regelungsansatz ähnlich zu dem des Schwangerschafts-
abbruchs umgesetzt, um (ärztlich) assistierten Suizid zu ermöglichen. 
Dies darf ausschließlich unter Berücksichtigung klarer Sorgfältigkeits-
kriterien erfolgen.

 > Wir setzen uns gleichzeitig für die Verbesserung und das flächen-
deckende Angebot der Hospiz- und Palliativversorgung ein. So 
kann der Gefahr eines Missbrauchs der Regelung zum (ärztlich) assis-
tierten Suizid entgegengewirkt und vorgebeugt werden. In anderen 
Staaten mit vergleichbarem Vorgehen konnten missbräuchliche Ver-
wendungen nicht nachgewiesen werden. Darüber hinaus muss der Dis-
kurs über Sterben, Tod und Trauer intensiviert und enttabuisiertsowie 
auf gesamtgesellschaftlicher Ebene geführt werden. Wir setzen uns 
für ein ausgewogenes Alter(n)sbild ein.

MEDIKAMENTENVERSORGUNG

Eine funktionierende und sichere Medikamentenversorgung der Bevöl-
kerung ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsfürsorge.

 > Wir wollen durch Vor-Ort-Apotheken eine flächendeckende und lo-
kale Versorgung gewährleisten.

 > Wir setzen uns für die Einschränkung des Versandhandels von ver-
schreibungspflichtigen und risikobehafteten Arzneimitteln ein, 
wie sie bereits in 17 von 28 EU-Staaten praktiziert wird.

 > Wir wollen es ermöglichen, dass Pflegeheime eine Heim-Apothe-
ke führen können. Damit können Standard-Medikamente unabhängig 
von den Bewohnenden vorgehalten werden. Dies spart Kosten und 
schützt die Umwelt, da weniger Medikamente weggeworfen werden 
müssen.
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 > Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die in Deutschland gültigen 
Rabattverträge der Krankenkassen reformiert werden.

 > Wir streben eine europaweite Harmonisierung bei Verschreibun-
gen und Gebrauch von Arzneimitteln durch die EMA an. Es gilt, den 
Über- und Fehlgebrauch von Antibiotika zu verhindern, um Resistenzen 
zu vermeiden.

 > Wir wollen innovative Behandlungsformen fördern, sofern diese ei-
nen erheblichen Vorteil gegenüber den bewährten Therapieansätzen 
belegen können. Alternative Behandlungsformen wie z. B. die Homöo-
pathie oder Biochemie nach Schüssler müssen Wirksamkeit und Un-
bedenklichkeit nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Kriterien belegen, bevor sie unter die Leistungsübernahme seitens 
der Krankenkassen fallen.

 > Umweltschutzaspekte sind in der gesamten Kette von der Entwick-
lung bis zur Entsorgung von Arzneimitteln zu berücksichtigen. Die 
Umsetzung des von der Europäischen Kommission vorgestellten Maß-
nahmenkatalogs „Strategische Konzepte bezüglich Arzneimitteln in 
der Umwelt“ ist anzustreben.

DIGITALE TRANSFORMATION DES GESUNDHEITSWESENS

Die digitale Transformation kann Menschen und Einrichtungen vernetzen 
und so zu einem patientenzentrierten, effizienten Gesundheitswesen bei- 
tragen. Eine erfolgreiche Digitalisierung überführt dabei jedoch nicht ein-
fach nur analoge Prozesse in elektronische. Sie ermöglicht die Neugestal-
tung ganzer Arbeitsabläufe und schont so Ressourcen und senkt Kosten. 

DIGITALE GESUNDHEITSDATEN

 > Volt begrüßt die Einführung der elektronischen Patientenakte 
(ePA) und bewertet diesen Schritt als längst überfällige Grundlage für 
die weitere digitale Transformation des Gesundheitswesens. 

 > Wir unterstützen ebenfalls die Pläne der gematik zur Weiterentwick-
lung der Telematikinfrastruktur für die Errichtung eines vernetzten Ge-
sundheitssystems. Hierbei begrüßt Volt insbesondere die Förderung 
einheitlicher Datenformate, auch für den grenzüberschreitenden 
Austausch von Patient*innendaten in der EU. Das soll Bürger*innen 
bspw. ein individuelles Notfalldatenmanagement in anderen EU-Län-
dern zusichern.
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 > Für die Digitalisierung bestehender, analoger Gesundheitsdaten 
möchte Volt eine nationale Strategie entwickeln und so zu einer nach-
haltigen digitalen Transformation des Gesundheitswesens beitragen.

 > Wir setzen uns für die Einrichtung eines staatlichen Gesundheitsda-
tenfonds ein. Dieser soll aus freiwillig gespendeten Gesundheitsdaten 
bestehen und zu Forschungszwecken, insbesondere der Versorgungs-
forschung, dienen. Kommerzielle Zugriffe auf den Gesundheitsdaten-
fonds werden geprüft, verwaltet und öffentlich kommuniziert. Hierfür 
fallen Lizenzgebühren an, die dem Gesundheitssystem wieder zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Genehmigung erfolgt nur in Einzelfällen, 
bei denen Verwendungszweck, Menge und der Zeitraum der beantrag-
ten Daten klar begrenzt und begründet sein müssen. Für die akade-
mische Forschung müssen keine Lizenzen erworben werden. Es darf 
jedoch ebenfalls nur ein begründeter, begrenzter und transparenter 
Zugriff erfolgen. Zudem werden Kooperationen mit Industriepartnern 
offengelegt und eine Weitergabe der Daten durch Dritte streng unter-
bunden. Die Interessen der Bevölkerung werden gewahrt und gleich-
zeitig Innovation und wirtschaftliche Vorteile ermöglicht. Volt unter-
stützt diesbezüglich den sogenannten FAIR-Ansatz. Damit wird das 
Ziel verfolgt, dass Gesundheitsdaten für Forschungszwecke auffind-
bar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar werden.

MENSCHENZENTRIERTE DIGITALISIERUNG

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die ab 2022 angestrebte Datensou-
veränität, die Patient*innen ermöglicht, die Zugriffsfreigabe für  
jedes in der ePA hinterlegte Dokument einzeln festlegen zu kön-
nen, schnellstmöglich umgesetzt wird. Neben dem Datenschutz und 
der damit verbundenen Transparenz sieht Volt die Benutzbarkeit als 
weiteren großen Faktor für Akzeptanz und damit Verbreitung einer 
ePA.

 > Ebenso setzen wir uns für den Ausbau telemedizinischer Infra-
struktur ein. Gemeinsam mit Bürger*innen, Patientenvertreter*innen 
und Leistungserbringer*innen sollen Bedarfe ermittelt und Lösungen 
erarbeitet werden.

 > Volt sieht in der Medizin ein enormes Potenzial beim Einsatz ma-
schinellen Lernens. Dementsprechend setzen wir uns für langfristig 
angelegte Investitionsprogramme für zukunftsweisende Forschung 
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im Bereich medizinischer Künstlicher Intelligenz (KI) (Kap. 2 – 3.3) 
ein. Zudem ist Volt der Auffassung, dass medizinische KI ein sinnvolles 
Werkzeug darstellt, welches jedoch immer nur im Kontext menschli-
cher Entscheidungsfindung einzusetzen ist. Wir lehnen die vollständi-
ge Automatisierung von bspw. Diagnosen mittels KI ab und betonen 
die Notwendigkeit, KI-Ergebnisse nachvollziehbar zu kommunizieren.

 > Wir wollen den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Gesundheits- 
ämtern durchsetzen. Dieser Bedarf ist insbesondere durch die  
COVID-19-Pandemie bekräftigt worden.

 > Um die digitale Transformation voranzutreiben, setzt sich Volt da-
für ein, dass Organisationen wie der „health innovation hub“ lang-
fristig als bestehender Ort des Ideenaustausches und der Konzept-
entwicklung im Gesundheitswesen etabliert werden und bestehen 
bleiben. Zudem soll die erarbeitete Expertise in Form von Informati-
ons- und Beratungsangeboten an Leistungserbringende vermittelt 
werden. Hierdurch soll das erforderliche Fachwissen effektiv in das Ge-
sundheitswesen integriert werden.

 > Ebenso wollen wir durchsetzen, dass Förderungsmaßnahmen zur 
Digitalisierung im Gesundheitswesen wie der Krankenhauszu-
kunftsfonds bei Bedarf verlängert werden und Investitionsmittel 
ggf. erhöht werden.

 > Volt will sich dafür einsetzen, dass digitale Medizin Bestandteil in 
der Ausbildung von Gesundheitsfachberufen wird. Entsprechende 
Lehrstühle sollen flächendeckend eingeführt werden.

2. Förderung gesundheitlicher Prävention

Gesundheitliche Aufklärung, Vorsorge und adäquate Hilfestellung von 
Beginn an befähigt Menschen zu einer eigenverantwortlichen, selbst-
bestimmten Lebensplanung. Denn nur, wenn sich die Menschen über die 
Auswirkungen ihres Handelns und ihrer unmittelbaren Umwelt auf die 
individuelle und kollektive Gesundheit bewusst sind, können sie effek-
tive Entscheidungen treffen. Aus diesem Grund spielt gesundheitliche 
Prävention besonders in der Bildung und Kindererziehung eine entschei-
dende Rolle. So kann eine frühe Sensibilisierung für psychische Erkran-
kungen bspw. zu einer gesellschaftlichen Entstigmatisierung beitragen 
und somit Leben retten. Ähnliches gilt für die Folgen des Klimawandels 
und der Umweltverschmutzung. Sind den Menschen die Risiken ihres 
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Konsumverhaltens für ihre eigene Gesundheit und damit ihre freie Le-
bensgestaltung bewusst, sind sie eher dazu bereit, ihr Handeln anzupas-
sen. Damit ist gesundheitliche Prävention eine wichtige Grundlage für 
eine offene, vielfältige und aufgeklärte Gesellschaft. 

Bisherige Gesetzesinitiativen, wie das 2015 verabschiedete Präventions-
gesetz, haben bisher nicht maßgeblich dazu beigetragen, der Prävention 
im Vergleich zur gesundheitlichen Intervention mehr Bedeutung beizu-
messen. Um das Konzept der gesundheitlichen Prävention aufzuwerten 
und mithilfe von Aufklärung und Vorsorge langfristig die allgemeine Ge-
sundheitsentwicklung zu verbessern, setzt Volt auf einen ganzheitlichen 
Ansatz. Dieser umfasst Themen wie gesundheitliche Bildung, gute Ernäh-
rung, Freude an der Bewegung, legale und illegale Drogen, die psychoso-
ziale Situation, die Arbeitswelt und natürlich Klima, Umwelt und Lebens-
umfeld. 

Eine auf dieser Grundlage erreichte Verbesserung der körperlichen und 
seelischen Gesundheit weiter Teile der Bevölkerung hilft nicht nur dem 
Einzelnen, sondern der gesamten Gesellschaft. Sinkende Fehlzeiten im 
Arbeitsleben führen zu mehr Produktivität, die Lebensqualität steigt und 
das Gesundheitssystem kann durch sinkende Kosten vorhandene Res-
sourcen effektiver einsetzen.

 > Wir streben an, das Gesundheitswesen von einem krankheitsorien-
tierten System (Pathogenese) hin zu einem gesundheitsorientierten  
System (Salutogenese) umzubauen. 

 > Wir wollen eine nachhaltige Gesundheitskompetenz in der Bevöl-
kerung aufbauen. Dafür muss der Nationale Aktionsplan Gesundheits-
kompetenz konsequent umgesetzt werden. Zusätzlich wird ein um-
fassendes und bundesweit abgestimmtes Konzept entwickelt, indem 
Menschen aller Altersstufen in die Umsetzung einbezogen werden. 
Das Bildungswesen, die Gesundheitsfachberufe, öffentliche Einrich-
tungen und die Medien ziehen dabei an einem Strang. Als wichtigen 
Bestandteil sehen wir auch die weitere Intensivierung, Kommunikation 
und Finanzierung des Aktionsprogramms IN FORM an. Unter wissen-
schaftlicher Begleitung sind Konzepte und Maßnahmen zu erarbeiten, 
die eine differenzierte Gesundheitsbildung, hier mit Fokus auf Ernäh-
rung und Bewegung, von der Kita bis zur schulischen Sekundarstufe in 
ausreichend hoher Qualität ermöglichen. Diese Bildungsinhalte sollen 
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möglichst bundesweit Eingang in den Unterricht finden. Ein Ausschuss 
der von uns geplanten Bundesbildungskommission (Kap. 3 – 1.1) soll 
konkrete Vorschläge für ein Curriculum erarbeiten.

 > Wir wollen erreichen, dass eine aussagekräftige und verpflich-
tende Kennzeichnung des gesundheitlichen Nährwertes der an-
gebotenen Nahrungsmittel eingeführt wird. Eine nachhaltige und 
umweltgerechte Produktion (Kap. 2 – 2.5) muss sichergestellt werden. 
Eine Zuckersteuer soll unter wissenschaftlicher Begleitung für Produk-
te mit gestaffeltem Zuckerzusatz eingeführt werden. Essensangebote 
an Kitas, Schulen und Arbeitsplätzen sollen sich an ernährungswissen-
schaftlichen Erkenntnissen orientieren. Gesunde Ernährung soll der 
Bevölkerung über die wichtigsten Medien vermittelt werden.

 > Wir möchten allen Menschen ein individuell umsetzbares Bewe-
gungsangebot machen. Sportvereine und das Ehrenamt im Sport 
sollen mehr gefördert werden, um die Angebote von Breiten- und Ge-
sundheitssport zu stärken. Es müssen vermehrte Angebote zur Übungs-
leiter*innen-Qualifikation erstellt sowie die Aufwandsentschädigung 
für Übungsleiter*innen attraktiver gestaltet werden. Ebenfalls sollen 
mehr freie Bewegungsflächen in den Städten geschaffen werden. All-
gemein muss die Infrastruktur so gestaltet werden, dass Wege zur 
Schule und Arbeit vorzugsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreich-
bar sind (Kap. 2 – 2.4). Ebenfalls sollen neue Infrastrukturmaßnahmen 
mehr Grün in die Städte bringen und damit mehr Mobilität aus eigener 
Kraft fördern. Zu diesen Maßnahmen stellt der Bund Fördermittel zu 
Verfügung.

 > Wir wollen die psychosoziale Situation der Menschen in vielerlei 
Hinsicht unterstützen und verbessern. Sozialarbeit muss einen erheb-
lich höheren Stellenwert sowie mehr Aufmerksamkeit erhalten, indem 
finanziell und personell aufgestockt wird. Dadurch kann gewährleistet 
werden, dass gerade Menschen, die sich in prekären Lebensverhält-
nissen befinden, bessere Unterstützung und Inklusionsmöglichkeiten 
erhalten. Insbesondere in betroffenen Familien ist unter verstärkter 
Beachtung des Kindeswohls mehr Hilfestellung notwendig. Im Bereich 
Bildung muss Lehrkräften und Erzieher*innen mehr psychologisch-pä-
dagogisches Rüstzeug zur Bewältigung kritischer Situationen vermit-
telt werden. Die entsprechenden Bildungseinrichtungen sollen diese 
Maßnahmen offensiv unterstützen. Angebote zur psychologischen 
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Betreuung von Menschen müssen ausgeweitet werden. Weiterhin sind 
in diesem Zusammenhang auch die Suchterkrankungen jeder Art hin-
sichtlich der Gründe, der Entstehung und des Verlaufs näher zu unter-
suchen und zu behandeln.

 > Volt setzt sich dafür ein, dass Kinder, Jugendliche sowie Erwachse-
ne verstärkt über die Wirkungsweisen, Vorteile, Risiken und Gefah-
ren von sozialen Medien und Videospielen aufgeklärt werden. Des 
Weiteren soll die Forschung in diesen Bereichen verstärkt gefördert 
werden. 

 > Wir wollen Verhütungsmittel bezahlbar, effektiv, zugänglich und 
möglichst nebenwirkungsarm zu Verfügung stellen. Dies wird durch 
Kostenübernahme verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel sei-
tens gesetzlicher Krankenkassen, Senkung der Mehrwertsteuer auf 
Kondome und verbesserte Aufklärung erreicht. Weiter wird Forschung 
an neuen Mitteln zur Empfängnisverhütung, vor allem für Männer, ge-
fördert. Aktuell fokussiert sich die Forschung vorrangig auf Empfäng-
nisverhütung für Frauen und lässt die Rolle von Männern außen vor. 
Die Zulassung von Verhütungsmitteln für andere medizinische Anwen-
dungen wird geprüft, um auch hier ggf. eine Kostenübernahme zu er-
möglichen.

DROGENPOLITIK

Wir wollen eine effektive, evidenzbasierte und progressive Drogenpolitik 
etablieren, die sich in erster Linie um Prävention, Schadensminimierung 
und Hilfe für Konsumierende kümmert. 

 > Dazu wollen wir eine Entkriminalisierung aller Drogen nach dem 
portugiesischen Modell umsetzen. Drogenabhängigkeit ist in erster 
Linie ein medizinisches, soziales und psychologisches Problem. Anstatt 
strafrechtlich belangt und stigmatisiert zu werden, sollen Betroffene 
psychosozial betreut werden. Konsumierende sollen deshalb ein viel-
seitiges Hilfsangebot und einfacheren Zugang zu Therapien erhalten.

 > Wir setzen uns für die Einführung eines gemeindebasierten Prä-
ventionsmodells für Jugendliche wie in Island ein. Dazu gehört ne-
ben der frühen Aufklärung die Einbindung der Eltern, der Gemeinde 
und lokaler Organisationen in die Präventionsarbeit.
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 > Wir wollen die von Alkohol und Tabak verursachten Schäden redu-
zieren. Deshalb setzen wir uns für ein vollständiges Werbeverbot für 
Alkohol und Nikotin-Produkte ein. Außerdem wollen wir Alkohol höher 
besteuern, die Besteuerung von Tabakprodukten, wie Feinschnitt und 
Zigarren, an den Grad der Besteuerung von Zigaretten angleichen und 
die Erhebung von Tabaksteuern für E-Zigaretten-Liquids und Tabak-
sticks für Tabakerhitzer prüfen.

 > Wir setzen uns für die Förderung der medizinischen Forschung im 
Bereich der psychoaktiven Substanzen ein. Dafür wollen wir das Be-
täubungsmittelgesetz so anpassen, dass gesetzliche Hürden für For-
schungsarbeit im Bereich illegaler Drogen gesenkt werden. Für eine 
solche Forschung sollen angemessene Mittel zur Verfügung gestellt 
werden.

 > Wir wollen eine transdisziplinäre und unabhängige Kommission für 
die Erstellung eines Konzepts für eine zeitgemäße Drogenpolitik 
ins Leben rufen. Die Kommission soll des Weiteren alle drogenpoliti-
schen Maßnahmen wissenschaftlich begleiten, evaluieren und bei Be-
darf Änderungsvorschläge machen. 

 > Volt setzt sich für die Schaffung eines rechtlichen Rahmens ein, der 
das „Drug Checking“ in Deutschland ermöglicht. Darunter versteht 
man die chemische (qualitative und quantitative) Analyse von illegalen 
psychotropen Substanzen, um Informationen über die Inhaltsstoffe 
und deren Dosierungen herauszufinden. Diese Informationen werden 
dann in Beratungsgesprächen mit Konsumierenden geteilt, um aufzu-
klären und Risiken zu minimieren.

 > Volt setzt sich für einen gemeinsamen Konsens in der Drogenpoli-
tik in Europa ein. Ziel ist es, effektive Maßnahmen nicht nur national, 
sondern grenzübergreifend in ganz Europa zu etablieren, um so bspw. 
Drogentourismus vorzubeugen.

 > Im Sinne einer progressiven Drogenpolitik stehen wir für eine Le-
galisierung von Cannabis für nichtmedizinische Zwecke. Die Maß-
nahmen zur Legalisierung sollen sich an Uruguay, Kanada und den Can-
nabis Social Clubs aus Spanien orientieren. Die legale und regulierte 
Abgabe von Cannabis an volljährige Bürger*innen ab 21 Jahren findet 
unter strenger staatlicher Kontrolle statt. Der Prozess der legalen Ab-
gabe soll wissenschaftlich begleitet werden und die Ergebnisse der 
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Öffentlichkeit regelmäßig zur Verfügung gestellt werden. Es wird er-
laubt, Cannabis selbst zuhause und gemeinschaftlich in sogenannten 
Cannabis Social Clubs nach dem Vorbild des Konzeptes der paneuro-
päischen Organisation ENCOD anzubauen. Außerdem wird der Verkauf 
in lizenzierten Fachgeschäften wie in Kanada erlaubt werden. Gelder, 
welche aus der Besteuerung von Cannabis-Produkten eingenommen 
werden, sollen unter anderem in Präventions-, Aufklärungs- und Hilfs-
maßnahmen, aber auch in weitere Forschungsprojekte investiert wer-
den. Vollständiges Werbeverbot gilt auch bei Cannabis-Produkten. Öf-
fentliche Konsumverbote von Cannabis-Produkten orientieren sich an 
Konsumverboten von Alkohol und Tabakprodukten.

 > Wir setzen uns für eine Änderung der THC-Grenzen im Straßen-
verkehr ein. Es sollen nur Personen sanktioniert werden können, die 
tatsächlich berauscht am Straßenverkehr teilnehmen und so die Ver-
kehrssicherheit gefährden.

3. Arbeitsbedingungen Gesundheitsfachberufe

Im Gesundheitswesen existieren zahlreiche Professionen (medizinische 
Fachangestellte, pharmazeutisch-technische Assistent*innen, Pflege-
fachfrauen*männer, Alten-, Gesundheits- & Kinderkrankenpfleger*innen,  
Hebammen, Ärzt*innen, Apotheker*innen, Heilmittelerbringende, Ret-
tungsfachpersonal u. a.), die eine gute Patient*innenversorgung sicher-
stellen sollen und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Ökonomisie-
rung im Gesundheitswesen hat dazu geführt, dass Stellen eingespart und 
dadurch unverhältnismäßige Mehrbelastungen für das verbliebene Per-
sonal entstanden sind. Die Gehälter haben sich dem gestiegenen Arbeits-
aufwand jedoch nicht angepasst. Die betroffenen Berufsgruppen fühlen 
sich darüber hinaus seitens der Politik nicht wertgeschätzt – Maßnahmen 
wie „Ehrenpflegas“ werden massiv kritisiert, weil sie ohne Einbezug der 
Berufsausübenden erarbeitet werden und die Profession realitätsfern 
darstellen.

Gleichzeitig sorgen unhaltbare Arbeitsbedingungen dafür, dass Berufe 
im Gesundheitswesen wenig attraktiv für den Nachwuchs sind und ge-
lernte Fachkräfte, bspw. aufgrund von Burn-outs oder anderen Krank-
heiten, ihren Beruf wechseln. Es kommt zu einer Abwärtsspirale aus sich 
stetig zuspitzenden Arbeitsbedingungen und sich verschlechternder 
Patient*innenversorgung. Die COVID-19-Pandemie hat diese prekäre 
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Situation einer breiten Öffentlichkeit offenbart und noch einmal wesent-
lich verschärft – es besteht dringender Handlungsbedarf. Volt setzt sich 
deshalb dafür ein, die Situation der Beschäftigten in den Gesundheits-
fachberufen zu verbessern, um sie so einerseits wieder von ihrem Beruf 
zu begeistern und andererseits die Ausbildung attraktiver zu gestalten. 

 > Wir wollen, dass die Vergütung der Angestellten aller Gesundheits-
fachberufe auf ein der Verantwortung und Ausbildung angemesse-
nes Niveau angehoben wird. Außerdem wollen wir die Rentenan-
sprüche für Beschäftigte der Gesundheitsfachberufe mit direktem 
Patient*innenkontakt um ein Drittel erhöhen. Dies ist erforderlich, 
um die gesellschaftliche Anerkennung zu gewährleisten und beson-
ders die Absicherung im Alter sicherzustellen. Die Renten-Regelung 
orientiert sich an der schon vorhandenen Regelung für die Beschäftig-
ten im Bergbau.

 > Wir wollen die Belastung der Angestellten verringern, indem defi-
nierte, bedarfsorientierte und evaluierende Personaluntergrenzen 
für alle Bereiche eingeführt werden und außerdem die Reduktion 
der ununterbrochenen Ruhezeit und die Verlängerung der maxi-
malen täglichen Arbeitszeit in Ausnahmefällen für in Gesundheits-
berufen tätige Personen abgeschafft wird. Bereitschaftszeit ist als  
volle Arbeitszeit zu werten. Es muss eine manipulationsfreie und voll-
ständige Zeiterfassung eingeführt werden.

 > Wir wollen erreichen, dass Stationshilfen in Altenheimen und Kran-
kenhäusern zum Standard werden, um ärztliches und pflegerisches 
Personal zu entlasten. Außerdem soll der Einsatz von Hilfsmitteln zur 
körperlichen Entlastung und Versorgung von Patient*innen, wo sinn-
voll, verpflichtend sein und diese entsprechend angeschafft werden.

 > Wir wollen junge Menschen für die Gesundheitsfachberufe be-
geistern. Dafür werden wir eine wertschätzende Werbekampagne 
etablieren und Jugendlichen aus der EU ohne Berufsausbildung die 
Möglichkeit anbieten, in Deutschland eine Ausbildung in einem Ge-
sundheitsfachberuf zu erlernen.

 > Wir möchten aufbauende Studiengänge zur dualen Ausbildung für 
alle Gesundheitsfachberufe schaffen, um eine wissenschaftliche 
Weiterentwicklung der Profession durch Berufsangehörige zu fördern.

 > Wir wollen Ärzt*innen eine verbesserte Work-Life-Balance ermögli-
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chen. Dabei ist zu überlegen, inwieweit ein generelles Verbot von Opt- 
out-Klauseln (Regelung, die eine dauerhafte Überschreitung der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 48 Stunden ermöglicht) um-
setzbar ist. Langfristig ist anzustreben, den Ärzt*innenmangel zu be-
heben, um Opt-out-Klauseln überflüssig zu machen. Dazu wollen wir 
die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizin erhöhen.

 > Wir wollen die Arbeitsbedingungen Pflegender durch die Einrich-
tung einer Bundespflegeberufekammer und die Etablierung des 
Buurtzorg-Modells verbessern. Es sollen entsprechend Landespfle-
geberufekammern entstehen, um die Selbstverwaltung der Pflegebe-
rufe als wichtigen Bestandteil in Politik und Gesellschaft zu etablieren. 
Außerdem soll die Ausbildung zur*zum Pflegefachfrau*mann attrakti-
ver und sorgsamer gestaltet werden.

Best Practice 

Buurtzorg-Modell (Niederlande)
Das Buurtzorg-Modell ist ein Netzwerk um und mit den Pflegebedürf-
tigen, hier bilden die beteiligten professionellen Akteure und das sozia-
le Umfeld ein Unterstützungsnetzwerk. Dieses führt zur Kompetenzer-
haltung und -förderung der Pflegebedürftigen. In Deutschland wird das 
Modell bisher im Rahmen der pflegerischen, betreuerischen und haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten umgesetzt. Dies steht im Gegensatz zur 
niederländischen Variante, wo auch sog. Behandlungspflegen (ärztlich 
verordnete Maßnahmen) mit inbegriffen sind. Dies entlastet alle an der 
Versorgung Beteiligten und pflegende Jugendliche werden bestmöglich 
unterstützt und geschützt.

 > Wir wollen die Arbeitsbedingungen der Heilmittelerbringenden 
(Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie) verbessern. 
Dafür streben wir angemessene Vergütungen der Leistungen durch die 
Krankenkassen, eine bundesweite einheitliche Schulgeldfreiheit und 
ein Ende der Modellklausel (Erprobung von primär berufsqualifizieren-
den Studiengängen für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie) 
an. Der Zugang der berufsfachschulischen Ausbildung soll erhalten 
bleiben. Beide Ausbildungswege sollen eine Ausbildungsvergütung er-
halten. Außerdem wollen wir Patient*innen den Direktzugang zu die-
sen Professionen, also die Inanspruchnahme der therapeutischen Be-
handlung ohne ärztliche Verschreibung, ermöglichen.
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Best Practice

Niederlande und USA
Dort ist es Standard, dass Patient*innen direkt zu Heilmittelerbringen-
den ohne Überweisung eines*einer Arztes*Ärztin gehen können. Da-
durch konnten Zeit und Kosten gespart und die Patient*innenversorgung 
erleichtert werden.

 > Wir wollen die Arbeitsbedingungen von 24-Stunden-Hilfskräften 
und Pflegebedürftigen verbessern. Wir setzen uns für eine zweiseiti-
ge Meldung durch Leistungsempfangende und Leistungserbringende 
über die begonnene Tätigkeit im häuslichen Bereich an den Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherungen (MDK) ein. Außerdem muss 
spätestens vier Wochen nach Beginn der Tätigkeit ein Beratungsge-
spräch durch den MDK stattfinden, in dem über die rechtlich zulässigen 
Leistungen, Arbeits-, Wohnbedingungen und Fortbildungsmaßnahmen 
aufgeklärt wird. Um eine verständliche Beratung zu gewährleisten, 
sind schriftliche Ausfertigungen in der jeweiligen Muttersprache der 
beteiligten Personen gegen Unterschrift auszuhändigen.
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5. PROGRESSIVE MIGRATIONSPOLITIK  
 UND INKLUSION

3
Migration stellt eine Normalität in der deutschen und europäischen Ge-
sellschaft dar und wird diese auch in Zukunft prägen. Deutschland hat 
Einwanderung immer wieder aus unterschiedlichen Gründen erlebt, seien  
es Gastarbeitende oder Asylsuchende. Die Rolle, die Einwanderung in 
unserer Gesellschaft spielt, wird leider auch heute noch verleugnet. Dies 
führt zu einer restriktiven Einwanderungspolitik. 

Wir fragen uns, wie Migration menschenwürdig gestaltet werden kann. 
Dazu wollen wir für Deutschland und Europa (Kap. 1 – 2.3) eine progres-
sive Asyl- und Einwanderungspolitik gestalten, die das Menschenrecht 
auf Asyl konsequent umsetzt und transparente Regelungen für Einwan-
derungen findet. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass die Diskrimi-
nierung von Geflüchteten beendet wird und ihre Teilhabemöglichkeiten 
in der Gesellschaft deutlich verbessert werden.

1. Einwanderung

In Deutschland wird seit Jahren intensiv über Einwanderung diskutiert. 
Wir streben ein Einwanderungsgesetz an, das Migration ganzheitlich be-
trachtet und es allen Menschen, die sich dazu entscheiden, ermöglicht, 
in Deutschland zu leben. Dabei sollen nicht nur Fachkräfte einbezogen 
werden, sondern alle Menschen, die in Deutschland Arbeit suchen. 

 > Wir setzen uns für den Abbau von bürokratischen Hürden bei der 
Einwanderung ein. Dies betrifft insbesondere die Vergabe von Visa 
sowie die Anerkennung von Abschlüssen und Berufserfahrung. 

 > Wir wollen durch die Einbindung in den Arbeitsmarkt langfristige 
Bleibemöglichkeiten für Asylbewerber*innen und geduldete Per-
sonen schaffen. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus können 
Geflüchtete einen Aufenthaltstitel erhalten, sobald sie einen Ausbil-
dungsvertrag oder eine Anstellung erhalten haben. Zusätzlich muss 
es für Geflüchtete, die die Schule beenden oder ihre Ausbildung ab-
schließen, Möglichkeiten geben, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
zu finden und so eine langfristige Bleibeperspektive aufgezeigt zu be-
kommen. Als Hilfe zum Zugang zum Arbeitsmarkt soll das Konzept der 
Westbalkanregelung ausgeweitet werden. 
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Best Practice:

Westbalkanregelung
Die Westbalkanregelung wurde eingeführt, als zwischen 2012 und 2016 
stetig mehr Menschen aus dem Westbalkan nach Deutschland kamen, 
aber geringe Chancen auf Asyl hatten. Die Migration, welche hauptsäch-
lich auf Asyl fokussiert war, wurde umgesteuert, um Menschen aus dem 
Westbalkan Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

2. Asyl ermöglichen und menschenwürdig gestalten

Für uns steht das Grundrecht auf Asyl an oberster Stelle. Langfristig kann 
nur die Entwicklung eines europäischen Asylsystems die Lösung sein, wie 
es in Kapitel „Gemeinsame Asylpolitik“ (Kap. 1 – 2.3) beschrieben ist. 

Kurzfristig wollen wir uns dafür einsetzen, dass in Deutschland ein faires 
und effizientes Asylverfahren etabliert wird.

Asylverfahren
Asylverfahren in Deutschland sind sehr zeitaufwendig und nicht ausrei-
chend individualisiert. Eine hohe Quote zu Unrecht abgelehnter Anträge 
und die steigende Anzahl asylgerichtlicher Verfahren weisen zudem auf 
erhebliche Qualitätsmängel hin. 

Außerdem werden besondere Bedrohungen, denen sich bspw. Frauen in 
ihren Heimatländern ausgesetzt sehen, zu wenig berücksichtigt. Wir set-
zen uns für eine neue Struktur des Asylverfahrens ein, die sich an den 
niederländischen, schweizerischen und schwedischen Asylverfahren ori-
entiert.

 > Wir wollen eine Reform, die die Asylverfahren beschleunigt und 
fairer gestaltet. Dazu werden Asylsuchende bei der Registrierung in 
verschiedene Verfahrensarten eingeteilt. Die Einteilung berücksichtigt 
bspw. die Bleibeperspektive, die Vulnerabilität der Asylsuchenden so-
wie die Frage, ob das Dublin-Verfahren greift. Die neue Schutzart des 
Bürgerkriegsflüchtlings ermöglicht außerdem, dass Menschen, die aus 
ausgewählten Ländern kommen, ohne spezielle Prüfung ein sofortiger 
Schutzstatus zuerkannt wird. Dieser Schutzstatus führt zu einem auf 
drei Jahre befristeten Aufenthaltsrecht. Innerhalb dieser drei Jahre 
wird das reguläre Asylverfahren durchgeführt, um den endgültigen 
Schutzstatus festzustellen. Somit wird das Verfahren beschleunigt. 
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 > Wir verhelfen Asylsuchenden zu ihrem Recht. Dies geschieht über 
eine kostenlose Asylverfahrensberatung für alle Asylsuchenden und 
in besonders komplizierten Fällen über einen kostenlosen Rechtsbei-
stand. Die Rechtsschutzmöglichkeiten werden erweitert, indem das 
Asylverfahren dem Verwaltungsverfahren gleichgesetzt wird.

Best Practice

Niederländisches Asylverfahren 
Das niederländische Asylverfahren beinhaltet einen Anspruch auf Rechts-
beistand, was die Qualität der Entscheidungen verbessert und Klagever-
fahren verkürzt.

 > Wir ermöglichen besonders bedrohten Menschen eine gesonderte 
Prüfung. Nicht alle Asylsuchenden sind gleich bedroht. Eine einzelfall-
bezogene Prüfung des Schutzgrades soll auch bei Menschen aus den 
sog. sicheren Herkunftsländern gewährleisten, dass Opfern sexisti-
scher, queerfeindlicher oder anderweitig gruppenbezogener Gewalt 
oder Verfolgung Asyl gewährt wird.

Best Practice

Großbritannien und Niederlande
In Großbritannien und den Niederlanden wurden einige Herkunftsländer 
nur für Männer als sicheres Herkunftsland benannt. Dies berücksichtigt 
zumindest die in vielen Ländern deutlich schlechteren Lebensbedingun-
gen von Frauen und erhöht ihre Chancen, einen Schutzstatus zu erhalten.

FAMILIENZUSAMMENFÜHRUNG UND -NACHZUG

Oftmals werden Familien während der Flucht getrennt und halten sich 
dann in unterschiedlichen europäischen Ländern auf. Andere Menschen 
lassen für die Flucht nach Europa ihre Familien in der Heimat zurück. Von 
der eigenen Familie getrennt zu sein, führt zu einer zusätzlichen psychi-
schen Belastung von Geflüchteten. Daher wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass diese wieder mit ihren Familien zusammenleben können.

Familienzusammenführungen meint die Zusammenführung von Fami-
lien, die innerhalb von Europa getrennt voneinander sind. Familiennach-
zug meint das Nachholen von Familien aus den Heimatländern.
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 > Wir vereinfachen Familienzusammenführungen. Die Obergrenze für  
den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten wird abge-
schafft und die Verfahren beschleunigt. Familienzusammenführungen 
werden in Deutschland für verwandtschaftliche Beziehungen bis zum 
dritten Grad ermöglicht.

 > Wir wollen Familiennachzug für die Kernfamilie von subsidiär 
Schutzberechtigten ohne Obergrenze ermöglichen und die Verfah-
ren schneller durchführen. 

RESETTLEMENT

Die reaktive Herangehensweise an Asyl, welche in Deutschland maß-
geblich ist, muss proaktiv werden. Menschen sollten sich nicht auf eine 
lebensbedrohliche Flucht begeben müssen, ohne sich überhaupt ihres 
Asylrechts sicher sein zu können.

 > Wir wollen Resettlementverfahren deutlich stärker nutzen. Als 
jährlicher Zielwert sollen 20.000 Personen aufgenommen werden, mit 
dem Fokus auf Familien mit kleinen Kindern.

Beim Resettlementverfahren kommen Menschen, die bereits von der UN 
als asylberechtigt angesehen wurden, von ihrem Erstaufnahmeland in ein 
anderes Aufnahmeland. Durch Resettlementverfahren kommen bereits 
anerkannte Flüchtlinge legal und sicher nach Deutschland und müssen 
sich nicht Schleppern ausliefern und die Schrecken einer langen, gefähr-
lichen Flucht durchleben.

 > Wir wollen das Pilotprogramm „Neustart im Team“ (NesT) erwei-
tern. Dieses bindet die Gesellschaft in die Aufnahme von schutzbe-
dürftigen Geflüchteten ein, indem sich Mentor*innengruppen für zwei 
Jahre dazu verpflichten, angemessenen Wohnraum bereitzustellen. 
Außerdem begleiten sie die Geflüchteten ein Jahr lang auf dem Weg, 
Teil der Gesellschaft zu werden.

KLIMABEDINGTE MIGRATION

Deutschland und Europa trugen und tragen einen erheblichen Teil zur 
fortschreitenden Klimakrise bei, vor deren Auswirkungen schon heute 
viele Menschen fliehen müssen. Schleichend einsetzende Folgen des Kli-
mawandels, wie fehlender Zugang zu Wasser, schlechte Ernten und ein 
steigender Meeresspiegel, führen genauso wie vermehrt auftretende 
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Naturkatastrophen dazu, dass Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen. Wir wollen Verantwortung für klimabedingte Migration über-
nehmen und unterstützen Menschen vor, während und nach der Migra-
tion.

 > Wir wollen die Anpassungsfähigkeit von besonders bedrohten Ge-
sellschaften verbessern, um klimabedingter Migration vorzubeu-
gen. Dazu werden in Ländern, in denen besonders viele Menschen von 
Klimaflucht betroffen sein könnten, Investitionen in die Ausbildung 
getätigt. Außerdem wollen wir die Entwicklungszusammenarbeit ins-
besondere darauf auslegen, die besonders stark von den Folgen des 
Klimawandels getroffenen Regionen zu unterstützen, bspw. durch 
klimaintelligente Infrastrukturen. Weitere Ziele in der Entwicklungs-
zusammenarbeit sind im Kapitel „Wertorientierte Entwicklungs- und 
Handelspolitik“ (Kap. 1 – 2.4) dargestellt.

 > Wir unterstützen Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu 
verlassen, bei der Migration. Wir wollen Menschen, die in Regionen 
ohne langzeitliche Bleibeperspektive leben, die Möglichkeit bieten 
umzuziehen, bevor es unausweichlich ist. 

 > Wir wollen den rechtlichen Rahmen für klimabedingte Migration 
durch einen Klimapass gestalten. Durch einen Klimapass kann Kli-
maflüchtenden ein Schutzstatus in Europa unbürokratisch und ohne 
finanzielle Hürden gewährt werden.

Best Practice 

Nansen-Pass
In den Wirren des ersten Weltkriegs linderte der nach Fridtjof Nansen 
benannte Pass die humanitäre Not hunderttausender Flüchtender. Ein 
Klimapass überträgt diese Idee ins Jetzt und ermöglicht würdevolle Kli-
mamigration.

3. Teilhabechancen von Geflüchteten stärken und  
        Diskriminierung abbauen

Während der langwierigen Asylverfahren werden Geflüchtete aus vielen 
Bereichen der Gesellschaft, wie dem Gesundheitssystem, der Bildung 
und dem Arbeitsmarkt, ausgegrenzt. Dadurch wird die gesellschaftliche 
Teilhabe erheblich erschwert. Außerdem sind zwischenzeitlich gerade 
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besonders vulnerable Gruppen in Sammelunterkünften nicht ausreichend 
geschützt. Wir setzen uns für eine Verbesserung dieser Bedingungen ein.

 > Wir wollen Asylsuchenden in Deutschland vom Ankunftstag an Zu-
gang zum Bildungssystem ermöglichen. Bei Kindern im schulpflich-
tigen Alter besteht die Schulpflicht sofort. Sie sollen in öffentlichen 
Schulen unterrichtet werden, wobei gesonderte Klassen gebildet wer-
den sollen, um erstmals Deutschkenntnisse zu erwerben. Alle Geflüch-
teten sollen kostenlosen Zugang zu Integrations- und Deutschkursen 
erhalten.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass Geflüchtete ohne Genehmigung des 
Bundesamtes für Arbeit einer Beschäftigung nachgehen können. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Asylsuchenden in einer Aufnahme-
einrichtung oder ihrer eigenen Wohnung wohnen.

 > Darüber hinaus wird eine umfassende Gesundheitsversorgung si-
chergestellt. Diese beinhaltet insbesondere eine psychologische Be-
treuung und Traumatherapie. Zudem werden Dolmetscher*innen zur 
Verfügung gestellt.

 > Das Personal in Sammelunterkünften muss besser für den Umgang 
mit besonders vulnerablen Gruppen geschult sein. Hierfür soll es zu 
gleichen Teilen von Frauen und Männern besetzt sein. Dabei sollen ein-
zelne als Ansprechpersonen für vulnerable Menschen benannt werden 
und spezifische Schulungen durchlaufen, die Wissen über die vulnera-
blen Gruppen vermitteln, Problembewusstsein und Gendersensibilität 
erhöhen.

 > Wir wollen für besonders vulnerable Gruppen in den Sammelunter- 
künften Wege der gesonderten Unterbringung zur Verfügung 
stellen. Es sollen Verfahren erarbeitet werden, die eine transparente 
Aufarbeitung von Übergriffen regeln und Schutzräume in den Unter-
künften sollen obligatorisch werden. Zudem sollen Frauenunterkünfte 
weiter ausgebaut und genügend Möglichkeiten gesonderter Unter-
bringung für besonders betroffene Familien angeboten werden.

 > Wir setzen uns für Behandlungsangebote für Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen und Traumata ein. Dabei soll die medizinische 
und psychologische Betreuung nach Geschlechtern getrennt angebo-
ten werden. Zudem muss ein Identifizierungsverfahren für traumati-
sierte Asylsuchende erarbeitet werden.
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6. AKTIVE BEKÄMPFUNG VON DISKRIMINIERUNG

3
In unserem Grundgesetz wurden die Würde des Menschen, das Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit sowie die Gleichheit aller Menschen festgeschrie-
ben. Dennoch sehen sich viele Menschen alltäglich Diskriminierung und 
Hass ausgesetzt. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Grundrechte, 
gerechte Chancen und gleiche Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen 
uneingeschränkt gewährleistet werden – das sind für uns die Säulen einer 
demokratischen, vielfältigen Gesellschaft. 

Dazu gehört, strukturelle, institutionelle und individuelle Diskriminierung 
aufgrund von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufzudecken, 
anzuerkennen und aktiv zu bekämpfen. Alle Menschen sollen dazu be-
fähigt werden, nicht nur ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihre indivi-
duellen Lebensentwürfe ungehindert realisieren zu können, sondern sich 
auch gegen Diskriminierung zu wehren und für Betroffene einzusetzen.

1. Direkte Unterstützung für Betroffene 

In unserer Gesellschaft kommt es immer wieder zu teils gewalttätigen 
rassistisch und anderweitig gruppenfeindlich motivierten Übergriffen. 
Betroffene und ihre Angehörigen benötigen Unterstützung, insbeson-
dere bei der emotionalen Bewältigung der Angriffe und bei der Durch-
setzung ihrer Rechte. Hierbei müssen die unterschiedlichen Formen von 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit berücksichtigt werden, da sie 
alle spezifische Maßnahmen erfordern.

 > Wir wollen Betroffenen und ihren Angehörigen kostenlose und 
niedrigschwellige Beratungsangebote zur Verfügung stellen. Des-
halb setzen wir uns für den Ausbau und eine langfristig gesicherte Fi-
nanzierung von spezifischen Fachstellen für Opferberatung sowie die 
Einführung eines Verbandsklagerechts zur Durchsetzung der Ansprü-
che nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ein. 

 > Wir wollen Betroffenen und ihren Angehörigen umfassende Ent-
schädigung ermöglichen. Daher fordern wir, dass das Opferentschä-
digungsgesetz umfassend angewendet wird.

 > Wir setzen uns für einen Ausbau und eine Stärkung der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes ein. Diese muss institutionell und 
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operativ unabhängig sein und ihre Kompetenzen müssen erweitert wer-
den. Unterschiedliche Diskriminierungsformen und ihre spezifischen 
Wirkungsweisen müssen erfasst und es muss jeweils mit spezifischen 
Maßnahmen reagiert werden. Dazu braucht es für die unterschiedli-
chen Diskriminierungsformen jeweils Beauftragte, die Expert*innen 
für die einzelnen Bereiche sind.

 > Wir wollen in Institutionen, Organisationen und öffentlichen Ein- 
richtungen das Bewusstsein für strukturelle Diskriminierung stär- 
ken. Dazu sollen Mitarbeiter*innen durch Fortbildungen für struktu-
relle Diskriminierung und Rassismus sensibilisiert werden. 

 > Wir setzen uns für ein wirksames Vorgehen gegen Hetze und Hass-
verbrechen ein. Dazu wollen wir das Strafrecht um weitere Merkma-
le gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (z. B. Behinderten- und 
Queerfeindlichkeit) ergänzen. Außerdem wollen wir Mitarbeiter*in-
nen in Polizei und Justiz entsprechend sensibilisieren sowie flächen-
deckend spezifische Ansprechpersonen (wie z. B. für LGBTIAQ+ bereits 
bestehend) benennen (Kap. 3 – 1.5).

2. Diskriminierung von Frauen

Frauen werden in unserer Gesellschaft immer noch aufgrund ihres Ge-
schlechts Opfer von Gewalt und im privaten, öffentlichen und beruf-
lichen Leben diskriminiert. Volt tritt für eine Gesellschaft der sozialen 
Gleichberechtigung ein, die von Respekt und Toleranz geprägt ist und in 
der alle Menschen sicher leben können und gleiche Chancen haben. Des-
halb setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, die Ungleichbehandlung von 
Frauen am Arbeitsplatz, bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie so-
wie der körperlichen Selbstbestimmung zu beenden. Besonders wichtig 
ist uns dabei, Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken und zu verhindern. 
So wollen wir endlich eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter in 
unserer Gesellschaft erreichen.

 > Wir fördern die Chancengleichheit aller Geschlechter am Arbeits-
platz. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen ist 
in Deutschland Stand 2021 18 % geringer als bei Männern. Wir wollen 
mehr Transparenz über die Bezahlung schaffen, weshalb Unterneh-
men mit mehr als 100 Beschäftigten die tatsächliche Bezahlung nach 
Geschlechtern offenlegen und aufschlüsseln müssen. Zusätzlich wol-
len wir Diversität in Führungspositionen durch eine Quote stärken, 
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mindestens 40 % aller Positionen in Gremien größerer und börsenno-
tierter Unternehmen sowie 50 % in denen öffentlicher Unternehmen 
müssen von Frauen besetzt sein. 

 > Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies gilt 
für alle Elternteile und Paare, unabhängig von Geschlecht oder sexuel-
ler Orientierung. Um schwangere Personen bereits vor der Geburt zu 
unterstützen, fordern wir ein Schwangerschaftsgeld für Frauen, die 60 
Tage vor der Entbindung nicht arbeiten können – bis zu 50 Tage lang in 
Höhe von 80 % des Lohns. Dazu wollen wir die Elternzeit auf 16 Mona-
te verlängern unter der Voraussetzung, dass mindestens vier Monate 
davon von Besserverdienenden in Anspruch genommen werden. Zu-
sätzlich wollen wir nach der Elternzeit die Rückkehr beider Elternteile 
an ihre Arbeitsplätze in zeitlich befristeter Teilzeit vereinfachen sowie 
die Möglichkeiten zur Nutzung von Gleitzeit stärken. Weitere Maßnah-
men sind die Anhebung des Kindergelds (Kap.2. – 1.2.) und der verstärk-
te Ausbau der Kinderbetreuung (Kap. 3. – 1.2.).

 > Wir wollen Politik gleichberechtigt gestalten. Dafür setzen wir 
uns für die paritätische Besetzung von Wahllisten ein und wollen 
Elternzeit auch im politischen Amt umsetzen, ohne die demokrati-
schen Abläufe zu verfälschen. Dies kann es den Parteien ermöglichen, 
ihre Politiker*innen diverser, jünger und repräsentativer für die gesam-
te Gesellschaft aufzustellen.

 > Wir setzen uns für die umfassende körperliche Selbstbestimmung 
von Frauen ein. Wir wollen nichtkommerzielle Leihmutterschafts-Ab-
kommen legalisieren und stehen für die Beibehaltung der Legalität 
von Sexarbeit und sexuellen Dienstleistungen auf freiwilliger Basis. 
Gewalt, Zwangsprostitution und Menschenhandel wollen wir hingegen 
stärker bekämpfen.

 > Wir wollen durch einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt an 
Frauen und Mädchen die Verpflichtungen der Istanbul-Konvention 
umfassend umsetzen. Dazu wollen wir u. a. eine regelmäßige Daten-
erhebung, die Evaluierung von bestehenden Hilfsmaßnahmen, effek-
tive Bestrafung von häuslicher Gewalt sowie eine verstärkte Präven-
tionsarbeit.

 > Wir wollen den kostenlosen Zugang zu Schwangerschaftsabbrü-
chen bis zum Ende des ersten Trimesters sicherstellen. Dazu setzen 
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wir uns für die Streichung des Werbeverbotes für Schwangerschafts-
abbrüche (§ 219a StGB) ein. Zusätzlich wollen wir Schwangerschaftsab-
brüche als Forschungs- und Ausbildungsgegenstand an Universitäten 
einführen. Wir fördern den Ausbau von freiwilligen neutralen und un-
abhängigen Beratungsangeboten zur Verhütung und zum Schwanger-
schaftsabbruch.

 > Wir wollen die Periodenarmut bekämpfen und so mehr Chancen-
gleichheit erreichen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Ver-
teilung kostenloser Menstruationsprodukte in Bildungseinrichtungen, 
Gefängnissen, Krankenhäusern, Lebensmittelbanken, Obdachlosen-
heimen, Frauenhäusern und öffentlichen Gebäuden sowie in öffentli-
chen Toiletten sichergestellt wird. Durch entsprechende Bildungs- und 
Medienprogramme wollen wir die Aufklärung über gesunde Menstrua-
tionshygiene und die Enttabuisierung fördern.

Best Practice

Schottland
Im November 2020 hat das schottische Parlament die schottische Regie-
rung verpflichtet, ein landesweites Programm zu entwickeln, welches 
den Zugang zu kostenlosen Menstruationsprodukten gewährleistet. 
Schulen und Universitäten sind verpflichtet, Menstruationsprodukte zur 
Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung soll in Zukunft auch für andere 
öffentliche Einrichtungen gelten. 

Hochschule Merseburg
Im Dezember 2020 entschied die Hochschule Merseburg als erste Uni-
versität in Deutschland offiziell, kostenlose Menstruationsprodukte auf 
Damentoiletten zur Verfügung zu stellen.

3. Diskriminierung von queeren Menschen 

Personen der LGBTIAQ+ Community sind in vielen Lebensbereichen 
Gewalt, Belästigungen und anderen diskriminierenden Handlungen 
ausgesetzt. Ob am Arbeitsplatz, in den verschiedenen Lebens- und Fa-
milienkonstellationen oder bei offiziellen Dokumenten – die momen-
tane gesetzliche Lage entspricht meist nicht der gelebten Wirklichkeit. 
Wir wollen nicht nur ein abstraktes Gleichheitskonzept, sondern aktive 
Aufklärung und konkrete Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen 
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Lebens, die verbindlich in einem nationalen LGBTIAQ+ Aktionsplan fest-
gehalten werden.

 > Wir setzen uns ein für die Erweiterung des Diskriminierungsschut-
zes des Artikels 3, Absatz 3 Grundgesetz um das Merkmal der „se-
xuellen und geschlechtlichen Identität“.

 > Wir wollen es trans*, inter* und nichtbinären Personen ermögli-
chen, ihren Namen und Geschlechtseintrag selbstbestimmt ohne 
gerichtliches Verfahren und psychologische Begutachtung amtlich 
zu ändern. Dazu soll die Erfassung des Geschlechts auf Geburtsurkun-
den und anderen Ausweispapieren optional gehalten werden. 

 > Wir treten für einen einfachen Zugang zu geschlechtsangleichen-
den medizinischen Verfahren (wie z. B. Hormonbehandlungen) ein, 
die von den Krankenkassen übernommen werden sollen.

 > Wir fordern ein absolutes Verbot von medizinisch unnötigen, so-
genannten geschlechtsnormalisierenden Operationen und anderen 
Behandlungen an intersexuellen Säuglingen und Kindern.

 > Wir setzen uns für ein absolutes Verbot von Konversionsbehand-
lungen ein. 

 > Wir plädieren bei der Blutspende für die Einführung einer individu-
ellen, nichtdiskriminierenden Risikobewertung und für eine Anpas-
sung der Rückstellungsfristen.

 > Wir stärken die Rechte der LGBTIAQ+ Community am Arbeits-
platz, indem wir gleiche Gehälter sowie Einstiegs- und Aufstiegs-
möglichkeiten sicherstellen. Unternehmen sollen durch Schulungen 
und Richtlinien auf mögliche Diskriminierungen und Bedürfnisse der 
LGBTIAQ+ Mitarbeiter*innen aufmerksam gemacht werden.

 > Wir ergänzen das Abstammungsrecht um den Status der Co-Eltern-
schaft: Analog zu verschiedengeschlechtlichen Paaren soll der Status 
als Elternteil bei verheirateten Paaren automatisch und bei Unverhei-
rateten durch Anerkennung erlangt werden. Dies soll die umständliche 
Stiefkindadoption ersetzen. Zusätzlich wollen wir eine rechtssichere 
Übertragung der Elternschaft bei Embryo-, Eizellen- und Samenspen-
den sowie die Legalisierung der nichtkommerziellen Leihmutterschaft.

 > Wir wollen eine rechtliche Anerkennung von Elternschaftsverein-
barungen für Mehr-Elternschaft (bis zu vier Personen).
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 > Wir betten diese Maßnahmen in ein Bildungskonzept ein, das  
LGBTIAQ+ Themen im Aufklärungsunterricht abdeckt. Nur wenn 
schon durch die schulische Bildung ein Verständnis für die Verschieden-
heit der Gesellschaft geschaffen wird, können Toleranz und Respekt 
hergestellt und damit langfristig Diskriminierung beendet werden.

4. Diskriminierung von Menschen mit Be_ hinderung 

Alle Menschen mit Be_ hinderung haben das Recht auf gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe. Dafür wollen wir die gesellschaftlichen Struk-
turen entsprechend gestalten, indem wir die Inklusion von Menschen mit 
Be_ hinderung im Bildungssystem (Kap. 3 – 1.3) stärken und echte Barrie-
refreiheit vor allem auch im Berufsleben sicherstellen.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass die UN-Behindertenrechtskonven-
tion umfassend umgesetzt wird und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden.

 > Wir setzen uns dafür ein, dass Zugangs-, Förderungs- und Informa-
tionsdefizite identifiziert werden und die Ausstattung der Kommu-
nen verbessert wird. 

 > Wir fördern den Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrieren im öf-
fentlichen Leben. Dazu gehört insbesondere ein barrierefreier Zugang 
zum ÖPNV, zu öffentlichen Gebäuden sowie zu Freizeit- und Kulturan-
geboten. Außerdem wollen wir auch im digitalen Raum Barrierefreiheit 
sicherstellen und bspw. alle Webseiten von öffentlichen Einrichtungen 
und Behörden barrierefrei gestalten.

 > Wir wollen bestehende Beratungsangebote für Menschen mit  
Be_hinderung und deren Angehörige stärken und ausbauen.

 > Wir stellen den umfassenden Zugang zu Bildungsangeboten sicher 
und fördern insbesondere in Schulen Inklusion.

 > Wir wollen uns für stärkere Inklusion und gleichberechtigte Teilha-
be im Berufsleben einsetzen. Besonders wichtig ist dabei, dass Men-
schen mit Be_hinderung für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden 
und ein Mindestlohn in allen Werkstätten schrittweise eingeführt wird. 
Zusätzlich braucht es in Unternehmen verstärkt Förderprogramme und 
die Etablierung von einem inklusiven Arbeitsklima.

 > Wir schaffen ein Recht auf Sonderurlaub für Eltern, um mit dem 
Auftreten einer Be_hinderung eines Kindes umgehen und Betreuungs-
möglichkeiten organisieren zu können. 
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 > Wir engagieren uns dafür, dass auch die Belange der psychischen 
Gesundheit enttabuisiert und gesellschaftlich akzeptiert werden. 
Am Arbeitsplatz, in Schulen und in der gesamten Gesellschaft wollen 
wir die Aufklärung über psychische Erkrankungen fördern und den Zu-
gang zu psychiatrischer Versorgung erleichtern. 

5. Rassismus 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durchziehen all unsere gesell- 
schaftlichen Strukturen und nehmen dabei unterschiedliche Formen an, 
wie bspw. antischwarzen und antimuslimischen Rassismus oder Antiziga-
nismus. Gerade der antiasiatische Rassismus hat sich im Zuge der COVID-
19-Pandemie verstärkt. Das zeigt, wie schnell gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit um sich greifen kann und weshalb es wichtig ist, sich 
jederzeit gegen Rassismus stark zu machen. 

STRUKTURELLER RASSISMUS

Von strukturellem Rassismus spricht man, wenn die Struktur der Gesell-
schaft selbst, das heißt das politische und wirtschaftliche System sowie 
die grundlegenden Rechtsvorstellungen bestimmte Gruppen systema-
tisch benachteiligen. Gerade diese Art des Rassismus bleibt jedoch für 
weiße Menschen oft unsichtbar. Volt möchte ihn deshalb an die Oberflä-
che bringen, damit er gemeinsam effektiv bekämpft werden kann. 

Dazu wollen wir uns einerseits gezielt gegen einen Sprachgebrauch in 
Recht und Verwaltung einsetzen, der rassistische Denkmuster widerspie-
gelt und so reproduziert. Andererseits setzen wir uns für die Aufarbeitung 
der deutschen Kolonialgeschichte und einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit unserer Vergangenheit ein, aus der sich der strukturelle Ras-
sismus historisch entwickelt hat. Denn die Verbrechen dieser Zeit wurden 
lange verschwiegen und werden nach wie vor kaum thematisiert.

 > Wir wollen den Begriff „Rasse“ in allen Gesetzestexten ersetzen. 
Dazu wollen wir gemeinsam mit Expert*innen und betroffenen Grup-
pen eine andere Formulierung für den Begriff finden. 

 > Wir wollen bundeseinheitliche Definitionen zu Rassismen schaffen.  
Diese müssen benennbar sein und brauchen eine verbindliche recht-
liche Definition, um rassistische Gewalt als Tatbestand festlegen zu 
können.
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 > Wir setzen uns für eine umfassende Aufarbeitung der deutschen 
Kolonialgeschichte ein. Dies wollen wir im Austausch mit den betrof-
fenen Ländern, Gruppen und Menschen machen. Dabei ist die ehrliche 
Anerkennung Deutschlands für koloniale Verbrechen, insbesondere 
des Völkermords an den Herero und Nama essentiell.

 > Wir plädieren für die Rückgabe von geraubtem Kulturgut sowie die 
Umbenennung von Straßennamen mit kolonialem Hintergrund. In 
den Prozess sollen die betroffenen Gruppen einbezogen werden.

 > Wir fördern die verstärkte Auseinandersetzung mit der Kolonial-
geschichte in der Bildungsarbeit und in unserer Erinnerungskultur. 

INSTITUTIONELLER RASSISMUS

Rassismus schlägt sich auch in Institutionen nieder, seien es Wirtschafts-
unternehmen, die öffentliche Verwaltung oder, besonders schwerwie-
gend, die Behörden der öffentlichen Sicherheit. Aufgabe der Sicherheits-
behörden, wie Polizei, Zoll, Verfassungsschutz oder Feuerwehr, ist der 
Schutz unserer demokratischen Gesellschaft und die Gewährleistung der 
Grundrechte aller Menschen.

Leider machen viele Black and People of Color (BPoC) im Umgang mit die-
sen Behörden Rassismuserfahrungen. Jeder einzelne rassistische Vorfall 
ist einer zu viel und widerspricht unserem Anspruch an eine freie, plura-
listische Gesellschaft. Daher braucht es spezifische Maßnahmen, um An-
gestellte und Bedienstete der öffentlichen Sicherheit bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen und für Rassismus zu sensibilisieren. So 
können die betreffenden Strukturen zum Wohle aller verändert werden.

 > Wir wollen eine rassismus- und diskriminierungskritische Haltung 
in Sicherheitsbehörden fördern. Dazu wollen wir entsprechende Bil-
dungsangebote in der Ausbildung sowie dienstbegleitend schaffen 
und ausbauen.

 > Wir setzen uns für umfassende, bundesweite und unabhängige Stu-
dien über rassistische und extremistische Haltungen in den ein-
zelnen Sicherheitsbehörden ein. Nur so ist es möglich, strukturellen 
Rassismus objektiv zu erfassen und angemessene Präventionsmaßnah-
men zu entwickeln.

 > Wir wollen Racial Profiling in Sicherheitsbehörden unterbinden. 
Hierfür müssen Gesetze, die Racial Profiling fördern, geändert werden.
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 > Wir wollen Polizei, Justiz und Soziale Arbeit personell deutlich ver-
stärken und die Kooperation untereinander ausbauen. Damit wollen 
wir berufliche Überlastung reduzieren, Gerichtsverfahren beschleuni-
gen und vor allem Synergieeffekte schaffen, die eine effektivere und 
umfassendere soziale Präventionsarbeit ermöglichen.

 > Wir treten für eine verstärkte Kooperation der Polizei mit Vertre-
ter*innen migrantischer Communities ein, um gegenseitiges Ver-
ständnis und Vertrauen zu fördern und Präventionsarbeit zu stärken.

 > An besonders belastenden polizeilichen Einsatzorten wollen wir Per-
sonalrotationssysteme einführen, um der Ausprägung diskriminie-
render Einstellungen vorzubeugen.

 > Wir wollen unabhängige Beschwerdestellen einrichten sowie eine 
bundesweite Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt*innen si-
cherstellen, um mögliches Fehlverhalten effektiv untersuchen und 
ahnden zu können.

 > Zusätzlich wollen wir die Polizeiarbeit durch Bodycams unterstüt-
zen. Mit diesen können Einsatzsituationen deeskaliert sowie Vollzugs-
handlungen im Nachhinein untersucht werden, was die Rechte aller Be-
teiligten stärkt.

Best Practice

Schottland
In Schottland gibt es unabhängige Behörden, die Beschwerden gegen die 
Polizei untersuchen. Die Behörden übernehmen die Ermittlungen von Be-
ginn an und verfügen über umfassende Ermittlungsbefugnisse. 

6. Antisemitismus 

Menschen jüdischen Glaubens leben seit über 1700 Jahren in deutsch-
sprachigen Regionen. Antisemitismus ist dabei leider immer ein Teil ge-
wesen und nie ganz aus unserer Gesellschaft verschwunden. Nach dem 
Zivilisationsbruch der Shoah haben wir wieder ein lebendiges Judentum 
in Deutschland, welches jedoch bedroht wird und deshalb geschützt wer-
den muss.

 > Wir wollen erreichen, dass alle Arten von Antisemitismus konse-
quent bekämpft werden. Dafür orientieren wir uns an der Working 
Definition of Antisemitism der International Holocaust Remembrance 
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Alliance.

 > Uns ist die Stärkung und Unterstützung des jüdischen Lebens in al-
len gesellschaftlichen Bereichen besonders wichtig. Diese soll ein-
hergehen mit der Entwicklung von konzeptionellen Sicherheitsmaß-
nahmen gemeinsam mit jüdischen Einrichtungen.

 > Wir fordern eine bessere Aufarbeitung und Bekämpfung von anti-
semitischen Vorfällen und Verbrechen durch einen Ausbau von Mel-
destellen in Kooperation mit den Antisemitismusbeauftragten.

 > Wir wollen schon in der Schule durch Lerninhalte zur Shoah und dem 
historischen Verlauf von Antisemitismus mehr Bezug zu jüdischem 
Leben herstellen.
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NACHWORT

Erstarkender Nationalismus beschränkt die politische Denkweise auf  
nationales Handeln und gefährdet die europäische Einigung. 

Wir brauchen mehr miteinander statt nebeneinander. 

Wir brauchen mehr füreinander statt gegeneinander. 

Wir brauchen mehr Europa – damit sich unsere Geschichte nicht  wieder- 
holt.



IMPRESSUM
Volt Deutschland
Choriner Straße 34 
10435 Berlin

www.voltberlin.org

Volt Deutschland • Choriner Straße 34 • 10435 Berlin • info@voltdeutschland.org

@voltDeutschland


